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Wertstoffhof Waizendorf-Kaifeck
Waizendorf-Kaifeck
96135 Stegaurach-Waizendorf Sommerzeit: Mi 14.00 – 18.00 Uhr, Sa 09.00 – 14.00 Uhr
Tel.: 0951 / 85-706 oder -708 Winterzeit: Mi 14.00 – 17.00 Uhr, Sa 10.00 – 13.00 Uhr

Notrufnummern
Feuer-Notruf �  112
Polizei-Notruf �  110
Unfall-Rettungsdienst-Notruf �  112
Polizei Bamberg-Land �  0951 9129 310
Ärztlicher Notfallruf �  116 117
Giftnotruf �  030 19240
Giftzentrale Nürnberg �  0911 3982451

Wichtige Telefonnummern
Ärztliche Bereitschaftspraxis �  09546 88888
Telefonseelsorge (kostenlos) �  0800 1110-111
Kinder- und Jugendtelefon (kostenlos)  0800 1110-222
Familienpflegewerk Bamberg �  0951 502691
Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Bamberg e.V.
�  0951 28192
Frauenhaus Bamberg - Hilfe und Beratung
für Frauen und Kinder �  0951 58280
Psychosoz. Beratungs- u. Behandlungsstellen für Sucht- 
kranke u. deren Angehörige �  0951 29957-40
Katholische Beratungsstellen für
Schwangerschaftsfragen �  0951 29957-50
Notruf für vergewaltigte und sexuell misshandelte Frauen
und Mädchen �  0951 868518
Telefonseelsorge Bamberg �  0800 1110-111
Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) Kreisverband Bamberg
�  0951 981 89-0

Kliniken
Einrichtungen im Landkreis Bamberg
Juraklinik Scheßlitz �  09542 779-0
Steigerwaldklinik Burgebrach �  09546 88-0
Seniotel Pflegedienst Scheßlitz gGmbH �  09542 779-0
Klinik am Eichelberg Burgebrach �  09546 88-510

Kliniken in der Stadt Bamberg
Klinikum am Bruderwald �  0951 503-0
Klinik Dr. Schellerer �  0951 503 - 44100
Klinikum am Michaelsberg �  0951 503-0
Geburtshaus Bamberg �  0951 303637

Bürgersprechstunde im Rathaus
Am 06.07.2017 findet im Rathaus (ohne Voranmel-
dung) die Bürgersprechstunde mit dem 1. Bürger-
meister, Thilo Wagner, von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
statt.

Bücherei Stegaurach Tel.: 0951 50989620

Öffnungszeiten: Mo  13.30 – 15.30 Uhr
 Di  07.45 – 12.45 Uhr
   15.00 – 17.30 Uhr
 Mi  10.00 – 11.30 Uhr
 Do  17.00 – 20.00 Uhr

An allen gesetzlichen Feiertagen in Bayern geschlossen. 
Während der bayerischen Schulferien am Dienstag-
vormittag geschlossen.
Info auf www.buecherei-stegaurach.de

Müllabfuhr im Juli 2017
Die Abholung der Restmüll-, Papier- und Biotonne 
und Gelben Säcke erfolgt in den einzelnen Gemeinde-
teilen an den nachfolgend aufgeführten Tagen:
Restmülltonne  Do. 13.07.2017 / Do. 27.07.2017, 
Papiertonne Fr. 21.07.2017
Biotonne Do. 06.07.2017 / Do. 20.07.2017
Gelber Sack Di. 25.07.2017

Anmeldeschluss für die
nächste Sperrmüllsammlung: 09.08.2017
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Informationen durch den Bürgermeister

Richtlinien der Gemeinde Stegaurach: 

 Auszeichnung verdienter Sportler,  
kulturell engagierter Personen und  
Vereinsfunktionäre 
Jedes Jahr zeichnet die Gemeinde Stegaurach Einzelpersonen und 
Mannschaften für hervorragende sportliche Leistungen aus. Ebenso 
werden langjährige Vereinsfunktionäre und Kulturschaffende ausge-
zeichnet. 

Bei der Ehrung im Jahr 2017 werden die sportlichen Leistungen und 
Erfolge des Kalenderjahres 2016/2017 gewürdigt. 

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

1. Einzelsportler 
 a) Erreichen des 1. Platzes einer Deutschen Meisterschaft 
 b)  Erreichen eines 2. oder 3. Platzes einer Deutschen Meister-

schaft
 c)  Erreichen des 1. Platzes einer Süddeutschen oder Bayerischen 

Meisterschaft
 e)  Erreichen eines 2. oder 3. Platzes bei Süddeutschen oder  

Bayerischen Meisterschaften 
 f)  Erreichen des 1. Platzes bei Nord- oder Südbayerischen 

Meister schaften
 g) Erreichen des 1. Platzes bei Kreis- oder Bezirksmeisterschaften 

2. Mannschaften
 a)  Für Mannschaften gelten die Buchstaben a) bis g) entsprechend. 

Zur Mannschaft gehören auch der Trainer und die Ersatzspieler
 b) Bei Jugendmannschaften wird jede Meisterschaft geehrt 

3. Vereine / Kulturschaffende 
 Langjährige Vereinsfunktionäre (Vorstand, Schriftführer, Kassier, 

Jugendvertreter etc.) sowie sich kulturell engagierende Personen 
(z.B. Musikdirigent, Chorleiter, Theaterspielleiter etc.), die sich um 
das Allgemeinwohl der Bevölkerung der Gemeinde Stegaurach 
verdient gemacht haben und in einer verantwortungsvollen Posi-
tion innerhalb eines Vereins oder Gruppe stehen.

 Folgende Auszeichnungen werden für Tätigkeiten im Verein oder in 
der Gruppe i.S.v. § 10 Abs. 1 verliehen:

 a)  Für mindestens 25 jährige Tätigkeit eine Goldplakette  
mit Urkunde

 b)  Für mindestens 20 jährige Tätigkeit eine Silberplakette  
mit Urkunde

 c)  Für mindestens 15 jährige Tätigkeit eine Bronzeplakette  
mit Urkunde 

 d) Für mindestens 10 jährige Tätigkeit eine Urkunde

Die zu Ehrenden müssen einem Verein oder einer Gruppe im Ge-
meindegebiet angehören.

Antragsformulare erhält man  
- in der Gemeindeverwaltung, Zimmer EG 2 (Medienstelle, Frau 

WÄCHTLER)
- auf der Homepage der Gemeinde (in der Rubrik Bürgerservice – 

Formulare u. Downloads – Öffentlichkeitsarbeit: „Vorschlag zur 
Auszeichnung verdienter Sportler, Vereinsfunktionäre sowie kultu-
rell engagierter Personen durch die Gemeinde Stegaurach“)

Die Sportlerehrung findet am Donnerstag, den 20.07.2017 
um 18.00 Uhr im Bürgersaal statt. 

A B FA H RT S P L A N 

Seniorenfahrt  
Gemeinde Stegaurach

Donnerstag, den 03.08.2017 nach ERFURT  

Für die Busfahrt kann an folgenden Stellen zugestiegen werden:

Bus I:
06.50 Uhr  Erlau, Kreuzschuher Straße
06.55 Uhr  Kreuzschuh,  Schulbushaltestelle (Hasensteig)
07.00 Uhr Mühlendorf, Kirche
07.05 Uhr Hartlanden, Bushaltestelle
07.10 Uhr Dellern,  Bushaltestelle

Bus II und III:  
06.55 Uhr Stegaurach,  Michaelsberger Weg 
07.00 Uhr Stegaurach,  Kirche/ Rathaus
07.05 Uhr Stegaurach,  Aurachtal Apotheke
07.10 Uhr Stegaurach,  Blumenhof

Bus IV:
07.00 Uhr Höfen, Bushaltestelle
07.05 Uhr Waizendorf, Kirche
07.10 Uhr Unteraurach,  Bushaltestelle

Alle Busse: Gemeinsame Abfahrt 
07.15 Uhr Debring, Gewerbegebiet Dr.-Noddack-Str. 

Wahlhelfer gesucht 
Für die Bundestagswahl am 24. Sep-
tember 2017 sucht die Gemeinde 
Steg aurach freiwillige Wahlhelferinnen 
und Wahl helfer. 
Alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer erhalten für ihre Tätigkeit 
am Wahlsonntag eine entsprechende Aufwands entschädigung.
Wer Interesse an der Ausübung des Wahlehrenamtes hat, 
wendet sich bitte bis 28.07.2017 an Herrn Berner unter der 
Tel. 0951 99 222 30 oder s.berner@stegaurach.de.

Nationalspielerin aus Stegaurach
Die 15-Jährige Stegauracherin Nina Kühhorn führte vor kurzem 
die deutsche U15-Basketball-Nationalmannschaft als Kapitänin 
aufs Feld. Im Zuge eines internationalen Turniers in Kaunas/ 
Litauen kamen die DBB-Mädchen zu einem deutlichen 82:47-Auf-
taktsieg gegen Polen sowie einem 56:41-Erfolg über Tschechien. 
Zum Turniersieg reichte es aufgrund einer 55:69-Niederlage zum 
Abschluss gegen die Gastgeberinnen aus Litauen nicht ganz. Für 
die Nationalmannschaft und Nina steht demnächst im August die 
Teilnahme am traditionellen Nordseecup (“North Sea Develop-
ment Basketball Cup“) im dänischen Aalborg auf dem Programm. 
Im Verein spielt Nina für die DJK Brose Bamberg U16 und WNBL 
(= Juniorinnen-Bundesliga)

Nina Kühhorn mit der Nr. 7
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Amtliche Bekanntmachungen

Bericht über die öffentliche Sitzung  
des Gemeinderates Stegaurach im  
Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes 
in Stegaurach vom 09.05.2017  
(Nr. 2017/GR/007)

Anmerkung: Diese Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr und vorbe-
haltlich der nachträglichen Genehmigung und Änderung des Sit-
zungsprotokolls durch den Gemeinderat in einer der nächsten 
Sitzungen.

1. Bürgermeister WAGNER begrüßt alle anwesenden Mitglieder des 
Gemeinderates, die Zuhörer und die Presse.

Vor Eintritt in die Tagesordnung fragt 1. Bürgermeister WAGNER, ob 
Einwendungen gegen die Tagesordnung bestehen. Nachdem keine 
Einwände erhoben werden, wird mit der Tagesordnung begonnen.

TOP 01 Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Sitzung 
vom 11.04.2017 (Nr. 2017/GR/006)

Die Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung vom 11.04.2017 (Nr. 
2017/GR/006) wurde im Ratsinformationssystem veröffentlicht. 
Nachdem von Seiten des Gemeinderates keine Einwendungen hierzu 
vorgebracht werden, gilt diese in ihrer veröffentlichten Fassung als 
genehmigt.

TOP 02 Außenanlagen Kinderhaus, 1. Entwurfsplanung
 hier: Vorstellung der Planung

Herr BÖHMER vom Büro JOMA Landschaftsarchitektur aus Bamberg 
stellt die Entwurfsplanung für die Gestaltung der Außenanlagen am 
Kinderhaus Stegaurach vor.
In die neue Planung sollte ein Verbindungsweg (Gehweg) zwischen 
dem Lebenshilfe Wohnheim und dem „Elsterweg“ ebenfalls in die 
Planung mit einbezogen werden. Die Kosten hierfür müssen jedoch 
separat ausgewiesen werden.

Der Gemeinderat Stegaurach beschließt, der Entwurfs-Planung des 
Büros JOMA Landschaftsarchitektur für die Gestaltung der Außenan-
lagen zuzustimmen und die Freigabe zur weiteren Bearbeitung zu er-
teilen. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 235.618,22 EUR 
(brutto).

TOP 03 Durchführung einer Vorbereitenden Untersuchung 
(VU) im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Ent-
wicklungskonzepts (ISEK) durch das beauftragte Büro 
WITTMANN, VALIER & Partner

Mit Beschluss vom 11.04.2017 hat der Gemeinderat Stegaurach das 
Ingenieurbüro für Städtebau und Bauleitplanung WITTMANN, VALIER 
& Partner GbR beauftragt, der Gemeinde Stegaurach bei der Durch-
führung es Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes 
(ISEK) Hilfestellung zu leisten. Um Beurteilungsgrundlagen über die 
Notwendigkeit von Sanierungsmaßnahmen zu gewinnen, sollten 
nach § 141 Abs. 3 BauGB „Vorbereitende Untersuchungen (VU)“ 
durch das genannte Büro durchgeführt werden.

Herr VALIER erläutert, dass die Vorbereitenden Untersuchungen vom 
Büro für Städtebau und Bauleitplanung GbR in Bamberg und dem 
Büro PLANWERK in Nürnberg begleitet werden. Aufgrund der Aus-
kunftspflicht nach § 138 BauGB sind Eigentümer, Mieter, Pächter 
oder sonstige zum Besitz oder zur Nutzung eines Grundstückes, 
Gebäudes oder Gebäudeteiles Berechtigte sowie ihre Beauftragten 
verpflichtet, der Gemeinde oder Ihrem Beauftragten Auskunft über 
die Tatsachen zu erteilen, deren Kenntnis zur Beurteilung der Sanie-
rungsbedürftigkeit eines Gebietes oder zur Vorbereitung der Durch-
führung der Sanierung erforderlich ist. 
Ergänzend zum Untersuchungsgebiet sollte der Platz am Senioren-
heim links noch in die Planung mit aufgenommen werden.

Der Beschluss gilt vorbehaltlich der Zustimmung bzw. der Bewilligung 
von Städtebaufördermitteln der Regierung von Oberfranken, Sachge-
biet Städtebau. Der Beschluss ist mit beigefügtem Plan ortsüblich im 
amtlichen Mitteilungsblatt bekannt zu machen.

Zur Information soll demnächst eine Bürger-Informations-Veranstal-
tung diesbezüglich stattfinden. 

Der Gemeinderat Stegaurach beschließt, die Vorbereitenden Unter-
suchungen vom Büro für Städtebau und Bauleitplanung WITTMANN, 
VALIER & Partner sowie dem Büro PLANWERK durchführen zu las-
sen.
Das Ing.-büro wird beauftragt, ergänzend zu den bereits vergebenen 
Leistungen eine Haushaltsbefragung durchzuführen.

TOP 04 Friedhofserweiterung und Neubau einer Ausseg-
nungshalle in Stegaurach

 hier: Entscheidung über die Entwurfsplanung

Von den beauftragten Büros SCHMITT-VOGELS ARCHITEKTEN und 
AMMERMANN-DÖHLER LANDSCHAFTSARCHITEKTEN wurde die 
Vorplanung der Friedhofserweiterung mit Neubau einer Ausseg-
nungshalle bereits vorgestellt. Hierbei wurde ausführlich geschildert, 
wie es zur Entstehung der beiden Varianten A und B, von denen vom 
Gemeinderat nun eine Variante ausgewählt werden soll, gekommen 
ist. 

Variante A Zwei Gebäude (Haupt- und Nebengebäude)
 1.750.279,37 EUR (Schätzkosten)

Variante B Ein Hauptgebäude
 1.822.199,40 EUR (Schätzkosten)

Die Verwaltung empfiehlt, aufgrund des besseren Einfügens in die 
Umgebung, der Optik und der geringeren Kosten die Variante A zu 
verwirklichen.

Für die Friedhofserweiterung mit Neubau einer Aussegnungshalle 
beschließt der Gemeinderat Stegaurach, die Variante A der Büros 
SCHMITT-VOGELS ARCHITEKTEN und AMMERMANN-DÖHLER zu 
verwirklichen und die Planung zur weiteren Bearbeitung freizugeben.

TOP 05 Änderung des Flächennutzungsplanes mit Integrier-
tem Landschaftsplan der Stadt Bamberg für den Be-
reich „Westlich des Sportgeländes in Wildensorg“

  hier: Beteiligung der Gemeinde Stegaurach gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB

Mit Schreiben vom 07.04.2017 teilt die Stadt Bamberg der Gemeinde 
Stegaurach mit, dass der Bau- und Werksenat in seiner Sitzung am 
08.03.2017 die Flächennutzungsplanänderung gemäß dem Entwurf 
vom 08.03.2017 gebilligt hat und die Durchführung der öffentlichen 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen hat.

Das Ziel der Planung ist die Erweiterung der Sportanlage der DJK 
Don Bosco Bamberg e.V., welche seit 1983 in Wildensorg mit seiner 
Fußballabteilung ansässig ist. Der Verein ist seit Längerem daran inte-
ressiert, Standort für ein Nachwuchsleistungszentrum des Bayeri-
schen Fußball-Verbandes zu werden. Die Voraussetzungen hierfür 
sind u.a., dass der Verein die Trainingsmöglichkeiten durch den Bau 
eines zusätzlichen Rasenplatzes erweitert. Dem Verein fehlen bereits 
jetzt Kapazitäten um einen geordneten Trainingsbetrieb durchzu-
führen.
Im Vorfeld wurden vom Kultur-, Schulverwaltungs- und Sportamt in 
Zusammenarbeit mit dem Garten- und Friedhofsamt sowie dem Im-
mobilienmanagement bereits Alternativen in Form von Ausweichplät-
zen anderer Vereine in der näheren Umgebung überprüft. Es sind aber 
keine umfangreicheren freien Kapazitäten vorhanden.
Die Erweiterung der Sportanlage in Wildensorg kann die notwendigen 
Rahmenbedingungen schaffen. Die westlich der bereits vorhandenen 
Vereinssportfläche gelegenen Landwirtschaftsflächen, sollen künftig 
als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Sportplatz sowie im Land-
schaftsplan zusätzlich als eingeschränkt zugängliche Grünfläche 
dargestellt werden. Das Plangebiet umfasst etwa 1,2 ha. Das Gebiet 
selbst liegt im Außenbereich gemäß § 35 BauGB. Der Umweltbericht 
vom 15.02.2017 liegt ebenfalls zur Einsichtnahme aus.

Die Gemeinde Stegaurach wird gebeten, bis zum 19.05.2017 zur Flä-
chennutzungsplanänderung Stellung zu nehmen. 

Der Gemeinderat Stegaurach beschließt, dass er gegen die geplante 
Flächennutzungsplan-Änderung im Bereich „Westlich des Sportge-
ländes der DJK Don Bosco Bamberg“ keine Einwände erhebt. Es wird 
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empfohlen, das Gelände über eine zusätzliche Bushaltestelle an den 
ÖPNV anzubinden.

TOP 06 Flächennutzungsplanänderung mit Integriertem Land-
schaftsplan der Stadt Bamberg für das Gebiet „Süd-
westlich des Klinikums - Am Bruderwald“

 hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

Mit Schreiben vom 19.04.2017 teilt die Stadt Bamberg der Gemeinde 
Stegaurach mit, dass der Bau- und Werksenat der Stadt Bamberg in 
seiner Sitzung am 05.04.2017 die Flächennutzungsplanänderung für 
den Bereich „Südwestlich des Klinikums - Am Bruderwald“ gemäß 
dem Entwurf vom 05.04.2017 gebilligt und die Durchführung der öf-
fentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen hat. 
Die Änderung des Flächennutzungsplanes wurde notwendig, da das 
Klinikum seit 1984 kontinuierlich erweitert wurde, um sich an die än-
dernden Bedürfnisse und Erfordernisse einer modernen Patienten-
versorgung anzupassen. Nach Fertigstellung des fünften Bau  ab  - 
schnittes auf dem bisherigen Areal (= der 4. Bettenturm etwa zweite 
Hälfte 2018) sind die räumlichen Möglichkeiten auf den bestehenden 
Flächen am Klinikum weitgehend ausgeschöpft. 
Es ist daher eine wichtige Zielsetzung für die Stadt Bamberg, im Rah-
men der vorbereitenden Bauleitplanung langfristig die Entwicklungs-
möglichkeiten für das Klinikum in Bamberg offen zu halten.

Bislang ist das Plangebiet im Flächennutzungsplan seit 1996 als po-
tenzielle Wohnbaufläche und im Landschaftsplan zusätzlich als Be-
reich mit erforderlichem Grünordnungsplan dargestellt. Zukünftig soll 
das Plangebiet im FNP als Sonderbaufläche mit der Zweckbestim-
mung „Klinik“ dargestellt werden. Das Plangebiet umfasst ca. 8,5 ha. 
Für die Belange des Umweltschutzes nach §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und 1a 
BauGB ist eine Umweltprüfung erforderlich, deren Ergebnis gemäß § 
2 Abs. 4 BauGB in der Abwägung berücksichtigt werden muss.
Der Entwurf der Flächennutzungsplanänderung wurde gebilligt und 
die Durchführung zur Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger 
öffentlicher Belange beschlossen.

Die Gemeinde Stegaurach wird gebeten, bis zum 02.06.2017 Ihre 
Stellungnahme abzugeben. 

Der Gemeinderat Stegaurach beschließt, den TOP auf die nächste 
Sitzung zu vertagen. Hinsichtlich der Oberflächenentwässerung ist 
eine Stellungnahme einzuholen.
1. Bürgermeister WAGNER soll versuchen, die geplante künftige Ent-
wicklung des Gebietes in einem persönlichen Gespräch mit dem OB 
der Stadt Bamberg in Erfahrung zu bringen.

TOP 07 Bedarfsanerkennung für neue Krippenplätze in der 
Gemeinde Stegaurach

Nach immer häufigeren Anfragen im letzten Halbjahr durch Bürgerin-
nen und Bürger nach Krippenplätzen, wurde von der Kath. Kirchen-
stiftung eine Bedarfsliste angefordert. Diese wird seit Januar 2017 
monatlich der Verwaltung aktualisiert übermittelt. Hieraus ergibt sich, 
dass die Zahl der vorhandenen Krippenplätze nicht mehr ausreicht.
Es gibt derzeit für das im Herbst beginnende Kindergartenjahr einen 
Bedarf für 22 Kinderkrippenplätzen. Gemäß Art. 5 Abs. 1 des Bayer. 
Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) sollen die Ge-
meinden im eigenen Wirkungskreis und in den Grenzen ihrer Leis-
tungsfähigkeit gewährleisten, dass die nach der Bedarfsfeststellung 
notwendigen Plätze in Kindertageseinrichtungen rechtzeitig zu Verfü-
gung stehen. Dabei entscheiden die Gemeinden, welchen örtlichen 
Bedarf sie unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Eltern und ih-
rer Kinder für eine kindgerechte Bildung, Erziehung und Betreuung 
sowie sonstiger bestehender schulischer Angebote anerkennen (Art. 
7 BayKiBiG).

Als Orientierung für eine örtliche Bedarfsfeststellung können die ge-
meldeten Zahlen der Kath. Kirchenstiftung herangezogen werden. 
Diese weisen einen Bedarf von 21 Kindern im September 2017 und 
weitere 4 Plätze bis Frühjahr 2018 aus.

12 Kinder können nach Fertigstellung des Kinderhauses ab Septem-
ber 2017 dort einziehen. Weiterhin besuchen aus der Gemeinde 
Stegaurach 12 Kinder unter drei Jahren Kinderkrippen in benachbar-
ten Gemeinden. Bei einem ausreichenden Angebot könnten dann die 
Eltern ihre Kinder in Stegaurach unterbringen.

Für den verbleibenden Bedarf empfiehlt die Verwaltung bis auf weite-
res Container für zwei weitere Krippengruppen (= 24 Kinder) aufzu-
stellen. 

Der Gemeinderat Stegaurach erkennt 24 neue Kinderkrippenplätze 
als bedarfsorientiert an und beauftragt die Verwaltung gegenüber der 
Regierung einen entsprechenden Antrag auf Anerkennung zu stellen.

TOP 08 Kostenübernahme Lkw-Führerscheine für gemeind-
liche Feuerwehr-Einsatzkräfte (Klasse C)

Nach dem Wegfall der Wehrpflicht machen immer weniger junge eh-
renamtliche Feuerwehrangehörige in der Bundeswehr-Fahrschule 
oder anderen Behörden ihren Lkw-Führerschein. Es gibt keinen Fah-
rernachwuchs mit der C-Lizenz, die dringend notwendig ist, um Fahr-
zeuge über 7,49 to führen zu dürfen. Die Feuerwehr Stegaurach 
besitzt zwei Fahrzeuge, die nur mit dem Lkw-Führerschein gefahren 
werden dürfen. 

Alle Feuerwehrangehörigen dürfen künftig bereits mit 18 Jahren den 
Führerschein der Klasse C erwerben. Damit sind sie von der angeho-
benen Altersgrenze für den Führerschein der Klassen C (Altersgrenze 
21 Jahre) und D (24 Jahre) ausgenommen.

Den vorgenannten Führerschein der Klasse C benötigen Gerätewarte, 
Jugendwarte und Ausbilder. Gerätewarte müssen regelmäßig das 
Auto bewegen, da verschiedene Gerätschaften nur außerhalb der 
Halle überprüft werden können. Zudem muss ein Gerätewart das 
Feuerwehrauto regelmäßig mittels Checklistenfahrt überprüfen und 
die zweiwöchige Bewegungsfahrt durchführen, da diese Vorschrift 
ist.
Jugendwarte und Ausbilder benötigen den Führerschein, um zu den 
verschiedenen Übungsorten mit der Jugendgruppe/Mannschaft zu 
fahren. Des Weiteren muss man das Auto zu Ausbildungszwecken 
öfters bewegen.
Jede Führerscheinausbildung muss durch den 1. Kommandant beim 
Bürgermeister, für die Kostenübernahme der Führerscheinausbildung 
Klasse C, beantragt und begründet werden.

Der Gemeinderat Stegaurach beschließt, grundsätzlich die Übernah-
me der Kosten des Führerscheins Klasse C, wenn die Voraussetzun-
gen gegeben sind. Der Antragsteller muss die Funktion des 
Gerätewarts, Jugendwarts oder Ausbilder haben und durch den 1. 
Kommandanten ernannt sein. Nach Prüfung der Verhältnismäßigkeit 
durch die Verwaltung, kann dem Antrag dann stattgegeben werden. 
Ein Rechtsanspruch, aus den genannten Kriterien, ergibt sich nicht.

TOP 09 Grundsatzbeschluss zur Durchführung eines Mittel-
altermarktes

Die Gemeindeverwaltung Stegaurach plant 2018 wieder den Mittel-
altermarkt durchzuführen. Termin wäre das letzte Juli-Wochenende. 
2016 war der Markt ein voller Erfolg und wurde von der Bevölkerung 
mit ca. 4.000 Besuchern wahrgenommen. Der Mittelaltermarkt 
Stegaurach soll künftig alle zwei Jahre durchgeführt werden.

Die Gesamtkosten beliefen sich auf 5.593,08 EUR und wurden durch 
die Einnahmen in Höhe von 6.331,01 EUR gedeckt. Somit entstand 
ein Guthaben von 737,93 EUR. Mit dem Guthaben wurde ein Ausflug 
mit gehbehinderten Senioren in Höhe von 360,00 EUR finanziert.

Der SBKS hat in seiner Sitzung über die Veranstaltung beraten und 
diese für gut befunden.

Der Gemeinderat Stegaurach beschließt, im Jahr 2018 wieder einen 
Mittelaltermarkt durchzuführen und diesen dann alle zwei Jahre statt-
finden zu lassen.

TOP 10 Erlass einer Wahlhelferentschädigungssatzung

Für die in der Vergangenheit bei Wahlen eingesetzten ehrenamtlichen 
Wahlhelfer musste jeweils für jede Wahl eine Entschädigung vom Ge-
meinderat beschlossen werden. 
Aufgrund des wiederkehrenden Bedarfs für die Festlegung einer Ent-
schädigung soll dies für die Zukunft über eine Satzung geregelt wer-
den.

Der Gemeinderat Stegaurach beschließt, die beigefügte Satzung über 
die Entschädigung für die ehrenamtliche Tätigkeit von Gemeindebür-
gern anlässlich von Wahlen und Volksentscheiden in der Gemeinde 
Stegaurach - Wahlhelferentschädigungssatzung (= Wahlhelfe-
rEntschS), welche Bestandteil dieses Beschlusses ist, zu erlassen.

Anlage zu TOP 10ö:
(siehe Bekanntmachung in diesem Amtsblatt) (siehe Seite 11)
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TOP 11 Informationen des Bürgermeisters

1. Bürgermeister WAGNER informiert über folgende Angelegenheiten: 

1. Termin der nächsten GR-Sitzung
Die nächste Gemeinderatssitzung findet außerplanmäßig am 
30.05.2017 statt.

2. Einweihung des Backhauses Mühlendorf
Die Einweihung des Backhauses in Mühlendorf mit Festgottesdienst 
anlässlich des 125-jährigen Vereinsjubiläums Verein „Einheit“ Mühlen-
dorf findet am 03.06.2017 statt. Alle Gemeinderatsmitglieder sind 
hierzu recht herzlich eingeladen.

3. Entscheidung im Schulverbund Aurachtal-Ebrachgrund
1. Bürgermeister WAGNER teilt dem Gemeinderat das Ergebnis der 
Schulverbundausschusssitzung vom 28.04.2017 mit. Aufgrund der 
Elternproteste werden im kommenden Schuljahr die Klassen 5, 6, und 
7 in Stegaurach, die Klassen 8 und 9 in Priesendorf untergebracht. 
Die neue Regelung ab dem nächsten Schuljahr sieht jedoch die 
Bildung der Klassen 5 und 6 in Stegaurach und die Klassen 7, 8 und 
9 in Priesendorf vor.
GR FRICKE moniert die Entscheidung und regt an ein unabhängiges 
Gutachten, an welchem Schulstandort künftig beschult werden soll, 
in Auftrag zu geben.

TOP 12 Verschiedenes, Wünsche, Anfragen

Es werden aus den Reihen des Gemeinderates folgende Wünsche 
oder Anfragen vorgebracht:

1. Fertigstellung des neuen Kinderhauses in Stegaurach
GR’in SCHEER fragt an, ob der geplante Fertigstellungstermin im 
September für das Kinderhaus eingehalten werden kann.
1. Bürgermeister WAGNER erklärt, dass dies Zielsetzung für die Fer-
tigstellung ist, die Ausführung jedoch momentan mit ca. vier Wochen 
in Verzug ist. 

2. Einweihung des Kinderspielplatzes in Debring
GR SCHUBERT informiert über die Spielplatzeinweihung im Bereich 
„Am Anger“ in Debring am Samstag, 13.05.2017 um 14.30 Uhr mit 
anschließendem „Hafenfest“ und lädt alle Gemeinderäte recht herz-
lich dazu ein.

3. Renovierung des Kriegerdenkmales in Höfen
GR KRAPP fragt nach dem Sachstand zur Renovierung des Krieger-
denkmales in Höfen.
1. Bürgermeister WAGNER erklärt, dass die Bearbeitung bereits 
durch das Bauamt, Frau GRASSER erfolgt.

4. Aktion „STADTRADELN“ und FamilienRADtour der Gemeinde 
Stegaurach
GR FRICKE informiert über die Aktion „STADTRADELN“, die vom  
07.-27.05.2017 stattfindet und an die durch die Gemeinde Stegau-
rach organisierte „FamilienRADtour“ am Samstag, 13.05.2017 um 
13.00 Uhr. 

5. Sanierung des Kriegerdenkmales in Kreuzschuh
GR HOFMANN möchte wissen, ob eine Sanierung des Kriegerdenk-
males in Kreuzschuh geplant ist.
1. Bürgermeister WAGNER erklärt, dass dies bereits in die Planung 
aufgenommen ist.

6. Sachstandsbericht über die künftige Nutzung des „Mittel-
weges“ in Mühlendorf
GR BURKART möchte wissen, ob es bezüglich der öffentlichen Nut-
zung des „Mittelweges“ noch einmal Gespräche mit dem neuen 
Grundstückseigentümer gegeben hat.
1. Bürgermeister erklärt, dass der Grundstückseigentümer nicht ver-
kaufen wird und dadurch keine öffentliche Nutzung mehr möglich ist.

7. Sanierung des Kreuzes an der Bundesstraße B 22
GR SCHUBERT fragt nach dem Sachstand der Sanierung des Kreu-
zes an der Bundesstraße B 22.
1. Bürgermeister WAGNER erklärt, dass das Bauamt bereits damit 
beauftragt ist.

8. Entfernung von Garagen in Waizendorf
GR PALASTI erkundigt sich nach dem Sachstand der Entfernung der 
Garagen am Ende des „Hangweges“ in Waizendorf.
1. Bürgermeister WAGNER erklärt, dass hierzu noch die Stellung-
nahme vom Landratsamt fehlt.

Bericht über die öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates Stegaurach im  
Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes 
in Stegaurach vom 30.05.2017  
(Nr. 2017/GR/008)

Anmerkung: Diese Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr und vorbe-
haltlich der nachträglichen Genehmigung und Änderung des Sit-
zungsprotokolls durch den Gemeinderat in einer der nächsten 
Sitzungen.

1. Bürgermeister WAGNER begrüßt alle anwesenden Mitglieder des 
Gemeinderates und die Zuhörer.

Vor Eintritt in die Tagesordnung fragt 1. Bürgermeister WAGNER, ob 
Einwendungen gegen die Tagesordnung bestehen. Nachdem keine 
Einwände erhoben werden, wird mit der Tagesordnung begonnen.

TOP 01 Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Sitzung 
vom 09.05.2017 (Nr. 2017/GR/007)

Die Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung vom 09.05.2017  
(Nr. 2017/GR/007) wurde im Ratsinformationssystem veröffentlicht. 

GR DÜRBECK beanstandet, dass beim Beschluss unter TOP 08 der 
Zusatz Feuerwehrführerschein ergänzt werden sollte, so dass der 
Satz nun wie folgt lautet: „Der Gemeinderat Stegaurach beschließt 
grundsätzlich die Übernahme der Kosten des Feuerwehrführer-
scheins der Klasse C, wenn die Voraussetzungen gegeben sind.“
Das Protokoll wird somit berichtigt.

Nachdem keine weiteren Einwendungen vorliegen, wird die Nieder-
schrift der letzten öffentlichen Sitzung vom 09.05.2017 (Nr. 2017/
GR/007) mit den vorstehenden Berichtigungen genehmigt.

TOP 02 Sanierung und Umbau des Böttinger‘schen Land-
hauses

 hier: Vorstellung von Vorentwurf und Kostenschätzung

Herr Architekt Peter SCHICKEL stellt den Vorentwurf und die dazuge-
hörige Kostenschätzung (siehe Anlage zum Protokoll) für den Umbau 
und die Sanierung des Böttinger’schen Landhauses vor. 
Für die Einleitung der weiteren Planungsschritte benötigt der Archi-
tekt die Freigabe des Vorentwurfs durch den Gemeinderat.

Der Gemeinderat Stegaurach billigt den Vorentwurf des Architekten 
Peter SCHICKEL für den Umbau und die Sanierung des Böttin-
ger’schen Landhauses in der Fassung vom 30.05.2017 und beauf-
tragt die Verwaltung, die notwendigen Abstimmungsgespräche mit 
der Städtebauförderung und dem Denkmalschutz zu führen.

TOP 03 Flächennutzungsplanänderung mit Integriertem Land-
schaftsplan der Stadt Bamberg für das Gebiet „Süd-
westlich des Klinikums - Am Bruderwald“

 hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

Mit Schreiben vom 19.04.2017 teilt die Stadt Bamberg der Gemeinde 
Stegaurach mit, dass der Bau- und Werksenat der Stadt Bamberg in 
seiner Sitzung am 05.04.2017 die Flächennutzungsplanänderung für 
den Bereich „Südwestlich des Klinikums - Am Bruderwald“ gemäß 
dem Entwurf vom 05.04.2017 gebilligt und die Durchführung der öf-
fentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen hat. 
Die Änderung des Flächennutzungsplanes wurde notwendig, da das 
Klinikum seit 1984 kontinuierlich erweitert wurde, um sich an die än-
dernden Bedürfnisse und Erfordernisse einer modernen Patienten-
versorgung anzupassen. Nach Fertigstellung des fünften Bau ab- 
schnittes auf dem bisherigen Areal (= der 4. Bettenturm etwa zweite 
Hälfte 2018) sind die räumlichen Möglichkeiten auf den bestehenden 
Flächen am Klinikum weitgehend ausgeschöpft. 
Es ist daher eine wichtige Zielsetzung für die Stadt Bamberg, im Rah-
men der vorbereitenden Bauleitplanung langfristig die Entwicklungs-
möglichkeiten für das Klinikum in Bamberg offen zu halten.

Bislang ist das Plangebiet im Flächennutzungsplan seit 1996 als po-
tenzielle Wohnbaufläche und im Landschaftsplan zusätzlich als Be-
reich mit erforderlichem Grünordnungsplan dargestellt. Zukünftig soll 
das Plangebiet im FNP als Sonderbaufläche mit der Zweckbestim-
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mung „Klinik“ dargestellt werden. Das Plangebiet umfasst ca. 8,5 ha. 
Für die Belange des Umweltschutzes nach §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und 1a 
BauGB ist eine Umweltprüfung erforderlich, deren Ergebnis gemäß  
§ 2 Abs. 4 BauGB in der Abwägung berücksichtigt werden muss.
Der Entwurf der Flächennutzungsplanänderung wurde gebilligt und 
die Durchführung zur Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger 
öffentlicher Belange beschlossen.

Die Gemeinde Stegaurach wird gebeten, bis zum 02.06.2017 Ihre 
Stellungnahme abzugeben. 

Der Gemeinderat Stegaurach beschließt, gegen die geplante Ände-
rung des Flächennutzungsplanes mit Integriertem Landschaftsplan 
der Stadt Bamberg im Bereich „Südwestlich des Klinikums - Am Bru-
derwald“ keine Einwände zu erheben. 

TOP 04 Städtebauförderung im Markt Burgebrach; Städte-
bauliches Entwicklungskonzept zur Verbesserung der 
vorhandenen Verkehrssituation mit Machbarkeitsstu-
die Hauptstraße 24 - Konzept „Handlungsschwer-
punkte / Maßnahmen Ortskern Burgebrach“

 hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

Mit Schreiben vom 05.05.2017 übersendet der Markt Burgebrach der 
Gemeinde Stegaurach die Unterlagen für das Städtebauliche Ent-
wicklungskonzept zur Verbesserung der vorhandenen Verkehrssitua-
tion mit Machbarkeitsstudie Hauptstraße 24 - Konzept „Handlungs - 
schwerpunkte / Maßnahmen Ortskern Burgebrach“. In der Sitzung 
am 10.05.2016 hat der Marktgemeinderat den Entwurf des Ergebnis-
berichtes zum oben genannten Entwicklungskonzept gebilligt. Wei-
terhin wurde die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange beschlossen. So wurden die Träger öffentlicher 
Belange gebeten, sich gemäß § 4 Abs. 2 BauGB, zu der vorliegenden 
Planung bis zum 11.07.2016 zu äußern.
In einem Abstimmungstermin bei der Regierung von Oberfranken im 
August 2016 wurde der Leistungsumfang des Städtebaulichen Ent-
wicklungskonzeptes erweitert. 

Der ergänzte Entwurf wurde am 11.04.2017 vom Marktgemeinderat 
gebilligt. Darüber hinaus erfolgte
der Beschluss für die erneute öffentliche Auslegung sowie die Betei-
ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange.

Die Gemeinde Stegaurach wird gebeten, bis zum 09.06.2017, ihre 
Bedenken und Anregungen vorzulegen. 

Der Gemeinderat Stegaurach beschließt, keine Einwände gegen das 
Städtebauliche Entwicklungskonzept zur Verbesserung der vorhan-
denen Verkehrssituation mit Machbarkeitsstudie Hauptstraße 24, 
Konzept „Handlungsschwerpunkte / Maßnahmen Ortskern Burge-
brach“ des Marktes Burgebrach zu erheben.

TOP 05 5. Änderung des Bebauungsplanes „Trosdorf-West“ in 
Trosdorf, Gemeinde Bischberg;

 hier: Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher 
Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB

Mit Schreiben vom 11.05.2017 teilt die WEYRAUTHER Ingenieurge-
sellschaft mbH mit, das der Gemeinderat Bischberg in seiner Sitzung 
am 27.04.2017 beschlossen hat, den Bebauungsplan „Trosdorf-West“ 
zum 5. Mal zu ändern. Die Änderung erfolgt im Vereinfachten Verfah-
ren nach § 13 BauGB. Auf die frühzeitige Unterrichtung und Erörte-
rung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wird verzichtet. Gemäß 
dem § 13 Abs. 3 BauGB wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
und § 6 Abs. 5 und § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen, da die Änderung 
nur einen, bereits überplanten, Teil des rechtsverbindlichen Bebau-
ungsplanes betrifft. 
In seiner Sitzung am 27.04.2017 wurde die Durchführung der Öffent-
lichkeitsbeteiligung sowie die Beteiligung der Behörden und Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB be-
schlossen.
Von der Änderung ist nur ein Grundstück betroffen. Auf dieser Fläche 
besteht derzeit nur ein Baurecht. Durch die Änderung soll die Fläche 
in zwei Baurechte aufgeteilt werden.
Die Gemeinde Stegaurach wird gebeten, ihre Anregungen und Be-
denken bis zum 19.06.2017 der Gemeinde Bischberg mitzuteilen.

Der Gemeinderat Stegaurach nimmt die geplante 5. Änderung des 
Bebauungsplanes „Trosdorf-West“ der Gemeinde Bischberg zur 
Kenntnis und beschließt, dass er keine Bedenken gegen die Planung 
erhebt.

TOP 06 Informationen des Bürgermeisters

1. Bürgermeister WAGNER informiert über folgende Angelegenheiten: 

1. Erinnerung zur Abgabe der Sitzungsberichtsbücher
1. Bürgermeister WAGNER erinnert die Gemeinderäte daran, die aus-
gehändigten Sitzungsberichtsbücher sobald wie möglich in der Ver-
waltung abzugeben.

2. „Tag des offenen Denkmals 2017“ im Böttinger’schen Land-
haus
1. Bürgermeister WAGNER informiert über den Termin für den „Tag 
des offenen Denkmals 2017“. Dieser findet am 10.09.2017 im Böttin-
ger’schen Landhaus statt. Alle Gemeinderäte sind hierzu herzlich 
eingeladen. 

3. 125 Jahre Verein „Einheit“ Mühlendorf
Der Verein „Einheit“ Mühlendorf feiert am Wochenende 03./04.06.2017 
sein 125-jähriges Bestehen. In diesem Zusammenhang wird auch das 
neue Backhaus eingeweiht. Zu diesem Anlass sind alle Bürger und 
Gemeinderäte recht herzlich eingeladen.

TOP 07 Verschiedenes, Wünsche, Anfragen

Es werden aus den Reihen des Gemeinderates folgende Wünsche 
oder Anfragen vorgebracht: 

1. Verbesserung der ÖPNV-Anbindungen im Bereich Senioren-
heim und für den Gemeindeteil Waizendorf
GR OPPAWSKY erkundigt sich nach dem aktuellen Sachstand hin-
sichtlich einer Verbesserung der Busverbindungen.
1. Bürgermeister WAGNER informiert, dass die Stadtwerke Bamberg 
eine Bushaltestelle am Seniorenheim Stegaurach noch nicht gewähr-
leisten könne und wird hierzu bei den Stadtwerken Bamberg eine er-
neute Anfrage stellen.

2. Mitwirken der Gemeinde beim Projekt „Fair-Trade“
GR`in MÜHLHOFF-KEMPGEN weist darauf hin, dass vor einigen 
 Tagen im Fränkischen Tag über „Fair-Trade“ berichtet wurde und 
möchte, dass die Gemeinde Stegaurach bei diesem Projekt mitwirkt.
1. Bürgermeister WAGNER entgegnet, dass bereits in der letzten 
Kreisausschusssitzung über dieses Projekt berichtet wurde und der 
Landkreis hierbei mit allen Gemeinden mitmachen will.

3. Schulsituation der Grund- und Mittelschule Stegaurach und 
Priesendorf
GR PALASTI möchte über den aktuellen Sachstand der momentanen 
Schulsituation in Stegaurach und Priesendorf informiert werden und 
bringt an, dass man evtl. öffentlich für den Erhalt der Grund- und Mit-
telschule Stegaurach kämpfen sollte.
1. Bürgermeister WAGNER teilt die aktuelle Prognose mit. Für das 
Schuljahr 2017/2018 werden die Klassen 5, 6 und 7 in Stegaurach 
und die Klassen 8 und 9 in Priesendorf untergebracht. Für das nächs-
te Schuljahr ist vorgesehen, die Klassen 5 und 6 in Stegaurach und 
die Klassen 7, 8 und 9 in Priesendorf unterzubringen. Weitere Infor-
mationen liegen der Gemeinde nicht vor. Der Elternbeirat hatte hierzu 
bereits einen Termin beim Landrat.

Bericht über die öffentliche Sitzung  
des Bauausschusses Stegaurach im 
Besprechungszimmer des Verwaltungs-
gebäudes in Stegaurach vom 06.06.2017 
(Nr. 2017/BA/006)

Anmerkung: Diese Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr und vorbe-
haltlich der nachträglichen Genehmigung und Änderung des Sit-
zungsprotokolls durch den Bauausschuss in einer der nächsten 
Sitzungen.

1. Bürgermeister WAGNER begrüßt alle anwesenden Mitglieder des 
Bauausschusses und die Zuhörer. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung fragt 1. Bürgermeister WAGNER, ob 
Einwendungen gegen die Tagesordnung bestehen. Nachdem keine 
Einwände erhoben werden, wird mit der Tagesordnung begonnen.

TOP 01 Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Sitzung 
vom 08.05.2017 (Nr. 2017/BA/005)
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Die Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung vom 08.05.2017 (Nr. 
2017/BA/005) wurde im Ratsinformationssystem veröffentlicht.
Nachdem keine Einwendungen erhoben werden, gilt das Protokoll in 
seiner vorliegenden Form als genehmigt.

TOP 02 Bauantrag zur Errichtung eines Einfamilienhauses mit 
Doppelgaragen und Carport auf dem Grundstück Fl.Nr. 
243/9 Gmkg. Hartlanden - Hartlanden, Linzenburg 14 -

Das Bauvorhaben auf dem o.g. Grundstück befindet sich im rechts-
verbindlichen Bebauungsplan „Burgweg“ und wurde bereits vom 
Bauausschuss in zwei formlosen Anfragen am 16.01.2017 (TOP 04) 
sowie 06.02.2017 (TOP 05) behandelt und eine Bebauung inklusive 
der Befreiungen in Aussicht gestellt.

Die Antragsteller planen die Errichtung eines Einfamilienhauses mit 
einem 20 Grad flachen Satteldach und einer Doppelgarage im Haus, 
eines Carports und einer Doppelgarage. Für die Errichtung benötigen 
die Antragsteller Befreiungen hinsichtlich einer Baugrenzenüber-
schreitung, der Errichtung eines zweiten Normalgeschosses und der 
flacheren Dachneigung. Nachdem der Ausführung einer Pultdachva-
riante nicht zugestimmt wurde, haben die Antragsteller nun ein fla-
ches Satteldach beantragt. Folglich kann das Dachgeschoss nicht zu 
Wohnzwecken ausgebaut werden.

Die Unterschriften der Nachbarn wurden bis auf eine Unterschrift 
eingeholt. Ein Schreiben des Nachbarn, der nicht unterschrieben hat, 
wurde in der Sitzung vorgelesen. Die Anzahl der Stellplätze entspricht 
der gemeindlichen Stellplatzsatzung. Aus Sicht der Bauverwaltung 
kann dem Bauvorhaben zugestimmt und die Befreiungen ausgespro-
chen werden, da sich gegenüber den Anfragen keine Änderungen 
ergeben haben. Die vorliegende Planung der Doppelgarage ist aus 
Sicht der Bauverwaltung mit dem Abstandsflächenrecht nach Art. 6 
BayBO nicht vereinbar. Diese sollten vom Landratsamt Bamberg 
überprüft werden.

Die EFOK ist vor Baubeginn mit der Gemeinde Stegaurach abzuspre-
chen und festzulegen.

Der Bauausschuss Stegaurach beschließt, dem vorliegenden Bauan-
trag für das Wohnhaus das Einvernehmen zu erteilen und spricht die 
Befreiungen hinsichtlich der Baugrenzenüberschreitung, der Dachnei-
gung (20 Grad), Dachart (Carport und Garage mit Flachdach) und 
Dachfarbe, sowie des zweiten Normalgeschosses aus. Das Landrat-
samt Bamberg wird gebeten, dringend die Abstandsflächen der Dop-
pelgarage zu den Nachbargrundstücken auf Fl.Nr. 242/4 und 243/3 
Gmkg. Hartlanden zu überprüfen, da diese in der Planung aus Sicht 
der Bauverwaltung nicht eingehalten werden können. Die EFOK ist 
vor Baubeginn mit der Gemeinde Stegaurach abzusprechen.

TOP 03 Änderungsantrag zum derzeit laufenden Bauantrag 
zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Garagen auf 
dem Grundstück Fl.Nr. 385/5 Gmkg. Höfen - Waizen-
dorf, Kirchberg 14 d -

Das o.g. Bauvorhaben befindet sich außerhalb eines Bebauungsplan-
gebietes und muss nach den Vorschriften des § 34 BauGB, der um-
liegenden Bebauung beurteilt werden. Beantragt waren zu diesem 
Zeitpunkt 2 Doppelhaushälften und ein Einfamilienhaus.

Das Bauvorhaben wurde in der Bauausschusssitzung am 10.10.2016 
(TOP 10) behandelt und befürwortet. Die Bauanträge liegen dem 
Landratsamt Bamberg derzeit zur Genehmigung vor. Das baudurch-
führende Unternehmen möchte nun nachträglich an die östlichst ge-
legene Doppelhaushälfte einen Wintergarten anbauen. Die geänderten 
Pläne werden über die Gemeinde Stegaurach an das Landratsamt 
Bamberg weitergeleitet und in den Antragsunterlagen ersetzt. Tektur-
pläne sind hier nicht erforderlich, da es noch keine ausgesprochene 
Baugenehmigung des Landratsamtes Bamberg gibt.

Aus Sicht der Bauverwaltung handelt es sich hier um eine bauliche 
Veränderung während der Planungsphase, die befürwortet werden 
kann. Die Nachbarunterschrift des angrenzenden Grundstücks wurde 
eingeholt.

Der Bauausschuss Stegaurach beschließt, der geänderten Planung 
zuzustimmen und erteilt sein Einvernehmen. Der Bauausschuss 
Stegaurach weist vorsorglich noch einmal darauf hin, dass Baustel-
lenfahrzeuge, die die Baustelle anfahren, nur von Norden in die Straße 
„Kirchberg“ einfahren sollen.

TOP 04 Bauantrag zur Errichtung eines Wohnhauses Doppel-
garage und Stellplätzen auf dem Grundstück Fl.Nr. 77 
Gmkg. Mühlendorf - Mühlendorf, Frankenstraße 20 -

Das o.g. Bauvorhaben befindet sich im rechtsverbindlichen Bebau-
ungsplan „Doldenäcker“ und stimmt mit den Festsetzungen teilweise 
nicht überein.

Die Antragsteller haben in der Bauausschusssitzung am 16.01.2017 
(TOP 03) bereits eine formlose Anfrage zur Errichtung eines Wohn-
hauses eingereicht. Der Bauausschuss Stegaurach hat dem Antrag-
steller die Errichtung eines Wohnhauses mit den beantragten 
Befreiungen (Baugrenzenüberschreitung Hauptgebäude und Garage, 
Dachneigung, Kniestock auf 0,75 cm) in Aussicht gestellt. Eine Vari-
ante mit einem zweiten ausgebauten Normalgeschoss wurde nicht 
zugestimmt.

Die Antragsteller reichen nun einen Bauantrag zur Errichtung eines 
Einfamilienhauses, Höhenlage E+D (ausgebaut) mit einer Doppelga-
rage und zwei Stellplätzen ein. Wie schon in der Anfrage wird das 
Haus nach Nordwesten verschoben, um eine größere Gartenfläche 
Richtung Süden zu erhalten. Die Garage und die Stellplätze sollen 
von der Straße „Doldenäcker“ angefahren werden, da einerseits gro-
ße Aufschüttungen notwendig wären, andererseits ein Ein- und Aus-
fahren in eine Nebenstraße unproblematischer sind, wie in eine 
Staatstraße.

Aus Sicht der Bauverwaltung kann dem Vorhaben zugestimmt wer-
den, da die Planung, wie bereits in der formlosen Anfrage vorgelegt, 
eingehalten wird. Die Unterschriften der Nachbarn wurden eingeholt. 
Die EFOK ist vor Baubeginn mit der Gemeinde Stegaurach festzule-
gen. 

Der Bauausschuss Stegaurach beschließt, dem vorliegenden Bauan-
trag das Einvernehmen zu erteilen und spricht die Befreiungen hin-
sichtlich einer Baugrenzenüberschreitung für das Hauptgebäude und 
die Garage, des zweiten Vollgeschosses im Dachgeschoss und der 
Dachneigung aus. Die EFOK ist vor Baubeginn mit der Gemeinde 
Stegaurach festzulegen.

TOP 05 Bauantrag zum Dachgeschossausbau mit Anbau ei-
nes Balkons und Errichtung eines Carports auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 299 Gmkg. Stegaurach - Stegau-
rach, Im Schütz 6 -

Das Bauvorhaben auf dem o.g. Grundstück befindet sich im rechts-
verbindlichen Bebauungsplan „Westgebiet“ und stimmt mit den Fest-
setzungen teilweise nicht überein.

Die Antragstellerin plant auf der Nord- und auf der Südseite des Da-
ches den Einbau von zwei Schleppdachgauben mit einer Breite von 
jeweils 3,00 m, die Errichtung eines neuen Balkons auf der Südseite 
für das Erdgeschoss und das Obergeschoss, sowie die Errichtung 
eines Einzelcarports mit Geräteschuppen.

Für die Durchführung des Vorhabens sind Befreiungen hinsichtlich 
einer Baugrenzenüberschreitung durch den Carport mit Geräte-
schuppen, den Einbau von zwei Dachgauben (lt. B-Plan nicht zuläs-
sig!) und der Errichtung eines dritten Vollgeschosses notwendig. 
Derzeit befindet sich auf dem Grundstück lediglich eine Einzelgarage, 
die dem Altbestand zuzurechnen ist.

Aus Sicht der Bauverwaltung handelt es sich um eine Erweiterung der 
bestehenden Wohneinheit, die baugenehmigungspflichtig ist. Zu der 
Erweiterung im Dachgeschoss werden zwei neue Stellplätze ausge-
wiesen. Befreiungen hinsichtlich einer Gaube wurden im Bereich der 
Straße „Im Schütz“ bereits ausgesprochen. Das Einvernehmen kann 
aus Sicht der Bauverwaltung erteilt werden.

Der Bauausschuss Stegaurach beschließt, dem vorliegenden Bauan-
trag das Einvernehmen zu erteilen und spricht die Befreiungen hin-
sichtlich der beiden Dachgauben, des weiteren Vollgeschosses, und 
der Baugrenzenüberschreitung für den Carport aus. Der Dachge-
schossausbau darf nicht als neue Wohneinheit ausgewiesen werden.

TOP 06 Bauantrag zur Errichtung einer Hofüberdachung auf 
dem Grundstück Fl.Nr. 625 Gmkg. Stegaurach - 
Debring, Würzburger Straße 1 -

Das Bauvorhaben auf dem o.g. Grundstück befindet sich außerhalb 
eines Bebauungsplangebietes und muss nach den Vorschriften des  
§ 34 BauGB beurteilt werden.
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Der Antragsteller plant die Errichtung einer Hofüberdachung. Aus 
Sicht der Bauverwaltung kann dem Vorhaben zugestimmt werden, da 
es sich um keine schwerwiegende Baumaßnahme handelt. Die Unter-
schriften der Nachbarn wurden eingeholt.

Der Bauausschuss Stegaurach beschließt, dem vorliegenden Bau-
vorhaben das Einvernehmen zu erteilen.

TOP 07 Antrag auf isolierte Befreiung zur Errichtung einer Fer-
tiggarage auf dem Grundstück Fl.Nr. 380 Gmkg. 
Stegaurach - Stegaurach, Schwalbenweg 27 -

Das Bauvorhaben auf dem o.g. Grundstück befindet sich im rechts-
verbindlichen Bebauungsplan „Lerchenweg - Schwalbenweg“ und 
stimmt mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes hinsichtlich ei-
ner Baugrenzenüberschreitung nicht überein.

Die Antragsteller möchten auf der Westseite des Grundstücks eine 
Einzelgarage mit begrüntem Flachdach errichten. Da der Bebauungs-
plan für diesen Bereich keine Bebauung vorsieht, ist ein Antrag auf 
isolierte Befreiung notwendig.

Da weder ein Grundzug der Planung verletzt und die Planung städte-
baulich vertretbar ist, kann dem Vorhaben aus Sicht der Bauverwal-
tung zugestimmt werden. Die Unterschriften der Nachbarn wurden 
eingeholt. Beim Landratsamt Bamberg ist parallel ein Antrag auf Ab-
weichung von Festsetzungen des Art. 6 BayBO einzuholen, sofern die 
Garage eine Wandhöhe von 3,00 m überschreitet.

Der Bauausschuss Stegaurach beschließt, dem Antrag auf isolierte 
Befreiung zuzustimmen und spricht die Befreiung hinsichtlich der Er-
richtung außerhalb der Baugrenzen aus. Parallel zum Verfahren ist ein 
Antrag auf Abweichung nach Art. 6 Abs. 9 BayBO im Landratsamt 
Bamberg einzureichen, sofern die Wandhöhe über 3 m abstandsflä-
chenrelevant wird.

TOP 08 Formlose Anfrage zur Errichtung eines Zweifamilien-
wohnhauses mit Garagen und Stellplätzen auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 610/76 Gmkg. Stegaurach - Debring, 
Georg-Achziger-Ring 8 -

Die formlose Anfrage bezieht sich auf ein Grundstück im rechtsver-
bindlichen Bebauungsplan „Neuaurach“ und stimmt mit den Festset-
zungen teilweise nicht überein.

Der Antragsteller möchte auf dem o.g. Grundstück ein Zweifamilien-
haus mit der Höhenentwicklung E+1 und einem flachen Satteldach 
errichten. Hierfür benötigt der Antragsteller jedoch Befreiungen hin-
sichtlich eines zweiten Normalgeschosses, der niedrigeren Dachnei-
gung (BPlan 30 Grad - geplant 25 Grad), da der Spitzboden nicht als 
Wohnraum genutzt werden soll und einer Befreiung hinsichtlich der 
Ziegelfarbe (BPlan Rot getönte Ziegel - geplant anthrazitgraue Zie-
gel). Das Hauptgebäude sowie die Garagen liegen innerhalb des 
Baufensters und benötigen keine Befreiungen.

Aus Sicht der Bauverwaltung kann die Erteilung des Einvernehmens 
und der dazugehörigen Befreiungen in Aussicht gestellt werden, da 
bereits in der Vergangenheit für das Nachbargrundstück Fl.Nr. 610/74 
die gleichen Befreiungen ausgesprochen wurden. Im Falle einer zu-
künftigen Teilung der Grundstücke müssen die Erschließungsleitun-
gen im Grundbuch dinglich gesichert werden. Die Gemeinde 
übernimmt keinerlei Kosten für die Verlegung eines weiteren Hausan-
schlusses.

Der Bauausschuss Stegaurach beschließt, die Erteilung des Einver-
nehmens mit den benötigten Befreiungen (zweites Normalgeschoss, 
flachere Dachneigung, Dachziegelfarbe) in Aussicht zu stellen. Bei 
einer Grundstücksteilung sind vom Bauwerber die zusätzlichen Kos-
ten für die Verlegung aller Erschließungsleitungen selbst zu tragen. 
Die Leitungen müssen im Falle einer Teilung im Grundbuchamt ding-
lich gesichert werden, damit die Erschließung gewährleistet ist.

TOP 09 Formlose Anfrage zur Errichtung eines Wohnhauses 
auf einer Teilfläche des Grundstücks Fl.Nr. 391/2 
Gmkg. Höfen - Waizendorf, Hangweg 2 -

Die formlose Anfrage bezieht sich auf eine Grundstücksteilfläche in 
einem Gebiet ohne Bebauungsplan. Die Beurteilung erfolgt nach den 
Vorschriften des § 34 BauBG.

Die Antragsteller möchten auf dem o.g. Grundstück ein zweigeschos-
siges Wohnhaus mit Einliegerwohnung errichten. Das Gebäude soll 

entgegen der bestehenden Bebauung im südlichen Bereich des 
Grundstücks errichtet werden. Eine Verschiebung des Gebäudes 
nach Norden scheint nach Aussage des Antragstellers aber möglich 
zu sein. Nach Ansicht des Antragstellers ist es derzeit jedoch nicht 
möglich detaillierte Angaben zum Wohnhaus wie Ansichten, Schnitt, 
Dachgeschossgestaltung, Stellplatzsituation, Zufahrt, Erschließung 
etc. zu machen. 

Aus Sicht der Bauverwaltung kann die vorliegende formlose Anfrage 
baurechtlich für weitere Planungen nicht beantwortet werden. Hierzu 
fehlen entscheidende Prüfungsfaktoren. Lediglich die Grundstücksei-
gentümerin hat mündlich ihre Zustimmung für den Bau im südlichen 
Grundstücksteil in Aussicht gestellt. Für eine detaillierte Prüfung 
durch die Bauverwaltung sind neben den o.g. Punkten auch Faktoren 
wie die künftige Grundstücksgrenze zum Grundstück Fl.Nr. 391/2 
Gmkg. Höfen, Zufahrt zum Grundstück, Parkplatzsituation, Erschlie-
ßung, etc. notwendig. Dies wurde dem Antragsteller im Vorfeld so 
auch mitgeteilt.

Ggf. müssen Kostenübernahmeerklärungen für die Erstellung eines 
zweiten Kanal- und Wasserhausanschluss unterschrieben werden, 
d.h. die anfallenden Kosten sind vom Antragsteller zu übernehmen.

Der Bauausschuss Stegaurach beschließt, die formlose Anfrage in 
der vorliegenden Form nicht zu behandeln, da wesentliche Faktoren 
fehlen, um eine Prüfung, Beurteilung und Abstimmung vornehmen zu 
können.

TOP 10 Informationen des Bürgermeisters

1. Verfahrensstand Städtebauliches Entwicklungskonzept

1. Bürgermeister WAGNER teilt dem Bauausschuss mit, dass die Re-
gierung von Oberfranken dem vorzeitigen Maßnahmenbeginn zuge-
stimmt hat und das Büro für Städtebau seine Arbeit aufnehmen kann. 
Die Auftaktveranstaltung soll am 24.07.2017 im Bürgersaal Stegau-
rach stattfinden.

TOP 11 Verschiedenes, Wünsche, Anfragen

Keine.

Bericht über die öffentliche Sitzung  
des Gemeinderates Stegaurach im  
Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes 
in Stegaurach vom 13.06.2017  
(Nr. 2017/GR/009)

Anmerkung: Diese Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr und vorbe-
haltlich der nachträglichen Genehmigung und Änderung des Sit-
zungsprotokolls durch den Gemeinderat in einer der nächsten 
Sitzungen.

2. Bürgermeister FRICKE begrüßt alle anwesenden Mitglieder des 
Gemeinderates, die Zuhörer und die Presse.
Vor Eintritt in die Tagesordnung fragt 2. Bürgermeister FRICKE, ob 
Einwendungen gegen die Tagesordnung bestehen. Nachdem keine 
Einwände erhoben werden, wird mit der Tagesordnung begonnen.

TOP 01 Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Sitzung 
vom 30.05.2017 (Nr. 2017/GR/008)

Die Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung vom 30.05.2017  
(Nr. 2017/GR/008) wurde im Ratsinformationssystem veröffentlicht.
Nachdem keine Einwendungen vorgebracht wurden, gilt diese in  
dieser Fassung als genehmigt.

TOP 02 3. Änderung des Bebauungsplanes „Unteraurach“ im 
Beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB

 hier: Aufstellungsbeschluss

Der Bebauungsplan „Unteraurach“ wurde am 30.11.1999 als Satzung 
beschlossen. In einem Teilbereich wurde eine Reihenhausbebauung 
vorgesehen, die bis heute mangels Nachfrage nicht realisiert wurde.
Da aktuell das Interesse von Bauwerbern an einer Einzelhausbebau-
ung in diesem Bereich besteht, kann durch eine Änderung von Rei-
henhausbebauung in Einzelhausbebauung die bisher unbebaut 
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liegende Fläche einer Bebauung zugeführt werden und somit eine 
innenliegende Baulücke geschlossen werden. Es ist vorgesehen, an-
stelle einer Reihenhausbebauung nunmehr 2 einzelstehende Wohn-
häuser zu errichten.
Die Bauwerber übernehmen die Kosten des Änderungsverfahrens.

Der Gemeinderat Stegaurach beschließt, die 3. Änderung des Bebau-
ungsplanes „Unteraurach“ vorzunehmen. Die Änderung wird im Be-
schleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB (Bebauungsplan der 
Innenentwicklung) durchgeführt. Dies ist möglich, da die Grundfläche 
des Änderungsbereiches weniger als 20.000 qm beträgt.

Der Geltungsbereich der Änderung ist wie folgt begrenzt:
Im Nordwesten:  durch das Grundstück Fl.Nr. 792/19 Gmkg. Höfen 

(„Stadtweg“)
Im Nordosten: durch das Grundstück Fl.Nr. 760/19 Gmkg. Höfen
Im Südosten: durch das Grundstück Fl.Nr. 792/18 Gmkg. Höfen
Im Südwesten:  durch das Grundstück Fl.Nr. 748/13 Gmkg. Höfen 

(„Waizendorfer Straße“)

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von 0,1701 ha und beinhal-
tet die Grundstücke Fl.Nrn. 760/1, 760/5, 760/6 760/7, 760/8, 760/9, 
760/10, 760/11, 760/12, 760/13, 760/14, 760/15, 760/16, 760/17, 
760/18, 760/20, 760/21, 760/22, 760/23, 760/24 und 760/25 der Ge-
markung Höfen.
Es ist vorgesehen, statt einer nicht nachgefragten Reihenhausbebau-
ung zwei Baurechte für einzelstehende Wohnhäuser auszuweisen. 

Aufgrund des vorliegenden Entwurfes der 3. Bebauungsplanände-
rung „Unteraurach“ beschließt der Gemeinderat, nach § 13 Abs. 2 Nr. 
2 BauGB die Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie 
nach § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB die Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.

TOP 03 Informationen des Bürgermeisters

2. Bürgermeister FRICKE informiert über folgende Angelegenheiten: 

1. Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) und 
Vorbereitende Untersuchungen (VU)
Die Regierung von Oberfranken hat den vorzeitigen Maßnahmenbe-
ginn zum Förderantrag der Gemeinde Stegaurach für ISEK und VU 
zugestimmt. Der Vertrag mit dem Büro für Städtebau und Bauleitpla-
nung WITTMANN, VALIER und Partner kann nunmehr abgeschlossen 
und mit den Arbeiten begonnen werden.

2. Sachstandbericht zum Mittelschulverbund
hier: Beschulung der 8. Klasse in Priesendorf
Nachdem nunmehr eine Entscheidung dahingehend vorgelegen hat, 
dass die 8. Schulklasse im kommenden Jahr in Priesendorf beschult 
werden soll, sind zwischenzeitlich etliche Schüler in anderen Schulen 
untergekommen, so dass nunmehr voraussichtlich in Priesendorf 
keine 8. Klasse mehr gebildet werden kann.

TOP 04 Verschiedenes, Wünsche, Anfragen

Es werden aus den Reihen des Gemeinderates folgende Wünsche 
oder Anfragen vorgebracht:

1. Austausch von Verkehrsspiegeln

GR OPPAWSKI weist auf zwei ziemlich „erblindete“ Verkehrsspiegel 
in Hartlanden an der Kreuzung „Rothenbühlstraße“/“Ringstraße“ so-
wie „Rothenbühlstraße“/“Seeleite“ hin und bittet den Bauhof, die 
Verkehrssicherheit zu überprüfen.

2. Dachreinigung und Neuanstrich des Leichenhauses in Höfen

GR DÜRBECK bittet darum, bei den heuer geplanten Arbeiten auf 
dem Friedhof in Höfen auch eine Dachreinigung sowie einen Neuan-
strich des Leichenhauses vorzunehmen.

3. Vorkehrungen gegen Chemieunfälle

GR’in MÜHLHOFF-KEMPGEN fragt an, ob man Vorkehrungen treffen 
könne, um solche Chemieunfälle wie kürzlich in Giech bei Scheßlitz 
geschehen, als ein landwirtschaftliches Fass mit Spritzmittel in Bach-
nähe geborsten und die Flüssigkeit in den Bach gelaufen ist, zu ver-
meiden.

2. Bürgermeister FRICKE weist darauf hin, dass es für den Umgang 
mit gefährlichen Stoffen auch in der Landwirtschaft entsprechende 

Vorschriften und Vorsichtsmaßnahmen gibt. Entsprechende Unfälle 
werde man trotzdem nicht verhindern können. Im Übrigen werden die 
Hintergründe des angesprochenen Unfalles derzeit noch untersucht.

4. Anlegen einer Blumenwiese neben der Bücherei

GR’in MÜHLHOFF-KEMPGEN bittet um Prüfung, ob man neben der 
Bücherei nicht eine Blumenwiese anlegen könnte.

2. Bürgermeister FRICKE sagt zu, dass er die Örtlichkeiten mit Herrn 
PAETOW und dem Bauhofleiter besichtigen und evtl. Maßnahmen 
besprechen wird.

Der Gemeinderat Stegaurach hat in seiner Sitzung am 09.05.2017 
den Erlass der nachfolgend abgedruckten Satzung beschlossen. 
Diese wird hiermit amtlich bekannt gemacht:

Bekanntmachung:
Satzung über die Entschädigung für die ehrenamtliche Tätigkeit 
von Gemeindebürgern anlässlich von Wahlen und Volksentschei-
den in der Gemeinde Stegaurach - Wahlhelferentschädigungs-
satzung - (= WahlhelferEntschS)

vom 09.05.2017

Die Gemeinde Stegaurach erlässt aufgrund der Art. 20a und 23 Satz 
1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) - BayRS 2020-
1-1-I - in der Fassung der Neubekanntmachung vom 11.09.1989 
(GVBl. S. 585) und Art. 7 Abs. 3 des Gesetzes über die Wahl der 
Gemeinderäte, der Bürgermeister, der Kreisräte und der Landräte 
(Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz - GLKrWG -) BayRS 2021-1/2-
2-I- in der jeweils gültigen Fassung, folgende

S a t z u n g :

§ 1
Pauschale Entschädigung für Mitglieder der Wahlvorstände

Personen, die aus Anlass von Wahlen oder Volksentscheiden der  
Gemeinde Stegaurach als ehrenamtliche Mitglieder in einen Wahlvor-
stand (Wahlvorsteher, Stellvertreter des Wahlvorstehers, Schriftführer, 
Beisitzer usw.) berufen werden, erhalten für diese ehrenamtliche  
Tätigkeit für Kommunalwahlen (Wahl des Bürgermeisters, des Land-
rats, des Gemeinderates und des Kreistages), Bundes-, Land- u.  
Bezirkstagswahlen sowie für alle übrigen Wahlen und Abstimmungen, 
wie z.B. Volks- und Bürgerentscheide, eine Entschädigung in Höhe 
von 35,00 EUR, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

§ 2
Sonstige Entschädigungen

Neben der in § 1 festgelegten Entschädigung werden folgende Er-
satzleistungen gewährt:

1. Angestellten und Arbeitern, die nicht Beschäftigte des öffentlichen 
Dienstes sind, wird der ihnen entstandene nachgewiesene Ver-
dienstausfall ersetzt (Art. 20a Abs. 2 Nr. 1 GO).

2. Soweit die Mitwirkung zur Ermittlung des Wahlergebnisses auch 
noch am Montag und Diens-tag nach dem Wahlsonntag notwendig 
ist, so erhalten auf Antrag:
a) selbständig Tätige, Gewerbetreibende, Landwirte und Angehörige 

vergleichbarer Berufsgruppen eine pauschale Ersatzleistung für 
den Verdienstausfall je Stunde Zeitversäumnis in Höhe von 10,00 
EUR. Diese Pauschalentschädigung wird bis zu einem Höchstbe-
trag von täglich 80,00 EUR gewährt.

b) Personen, die keinen Ersatzanspruch nach Nr. 1 oder 2a haben, 
denen aber im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil 
entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter 
Arbeit oder das Heranziehen einer Hilfskraft ausgeglichen werden 
kann, einen einmaligen Pauschalbetrag in Höhe von 35,00 EUR 
täglich.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.07.2017 in Kraft.

Stegaurach, den 09.05.2017

gez. WAGNER, 1. Bürgermeister
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Amtliche Bekanntmachung
des Beschlusses über den Beginn der vorbereitenden  

Untersuchungen
§ 141 Absatz Baugesetzbuch (BauGB)

Der Gemeinderat von Stegaurach möchte Beurteilungsgrundlagen 
über die Notwendigkeit der Sanierung gewinnen. Daher hat er in sei-
ner Sitzung am 09.05.2017 den Beginn der „Vorbereitenden Untersu-
chungen“ nach § 141 BauGB beschlossen. Das Untersuchungsgebiet 
ist im Plan vom 09.05.2017 dargestellt; dieser Plan ist Bestandteil der 
Bekanntmachung.

Mit der Durchführung der Vorbereitenden Untersuchungen werden 
das Büro für Städtebau und Bauleitplanung GbR in Bamberg und das 
Büro Planwerk in Nürnberg beauftragt.

Der Beschluss gilt vorbehaltlich der Zustimmung bzw. Bewilligung von 
Städtebaufördermitteln der Regierung von Oberfranken, Sachgebiet 
Städtebau.

Auf die Auskunftspflicht nach § 138 BauGB wird hingewiesen. Hier-
nach sind Eigentümer, Mieter, Pächter oder sonstige zum Besitz oder 
zur Nutzung eines Grundstückes, Gebäudes oder Gebäudeteiles Be-
rechtigte sowie ihre Beauftragten verpflichtet, der Gemeinde oder Ih-
rem Beauftragten Auskunft über die Tatsachen zu erteilen, deren 
Kenntnis zur Beurteilung der Sanierungsbedürftigkeit eines Gebietes 
oder zur Vorbereitung der Durchführung der Sanierung erforderlich ist.

Mit der Bestandsaufnahme wird in absehbarer Zeit begonnen.

Gemeinde Stegaurach
Stegaurach, den 09.05.2017

Aufgestellt: Bamberg, 09.05.2017

 Für das Auftragnehmerteam

 Büro für Städtebau und Bauleitplanung  
 Wittmann, Valier und Partner Gbr  
 Hainstr. 12, 96047 Bamberg, Tel. 0951/59393, Fax 0951/59593
 e-mail: wittmann.valier@staedtebau-bauleitplanung.de

Im Monat Juli 2017 geplante  
öffentliche Sitzungen der Kommunal-
vertretungsorgane:
•   Bauausschuss Stegaurach, Mo., 17.07.2017, 18.00 Uhr  

 Besprechungszimmer im Erdgeschoss des Rathauses Stegau-
rach, Schloßplatz 1

•  Gemeinderat Stegaurach, Di., 11.07.2017, 19.00 Uhr 
 Sitzungssaal im Dachgeschoss des Rathauses Stegaurach, 
Schloßplatz 1

•  Umwelt- und Verkehrsausschuss, Mi., 19.07.2017, 18.00 Uhr 
 Besprechungszimmer im Erdgeschoss des Rathauses Stegau-
rach, Schloßplatz 1

Achtung:  Bei den vorgenannten Angaben handelt es sich um eine 
unverbindliche Terminvorplanung. Bitte entnehmen Sie  
der Bekanntmachung an den gemeindlichen Anschlag-
tafeln, ob, wann und wo die geplante Sitzung tatsächlich 
stattfindet. In der Bekanntmachung ist auch die Tagesord-
nung der Sitzung aufgeführt.

Gemeinde Stegaurach 
www.stegaurach.de
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Bekanntmachung 
der Öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB  

zur 3. Bebauungsplan-Änderung „Unteraurach“ 
 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Stegaurach hat die Änderung des Bebauungsplanes „Unteraurach“ be-
schlossen.  
 
Die Aufstellung der Änderung des Bebauungsplanes erfolgt im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a 
BauGB, da es sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung handelt, deren Größe der Grundfläche klei-
ner als 20.000 m² ist. 
 
Der Änderungsbereich liegt kurz nach dem westlichen Ortseingang von Unteraurach, unmittelbar nördlich 
der Waizendorfer Straße und östlich vom Stadtweg. Der Geltungsbereich der Änderung ist wie folgt be-
grenzt: 
 
Im Nordwesten:    durch die Fl.Nr. 792/19 („Stadtweg“), Gmkg. Höfen 
Im Nordosten:    durch die Fl.Nr. 760/19, Gmkg. Höfen 
Im Südosten:    durch die Fl.Nr. 792/18, Gmkg. Höfen 
Im Südwesten:    durch die Fl.Nr. 748/13 („Waizendorfer Straße), Gmkg. Höfen 
 

 
Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von 0,1701 ha und bein-
haltet die 
 
Fl.Nrn. 760/1, 760/5, 760/6 760/7, 760/8, 760/9, 760/10, 760/11, 
760/12, 760/13, 760/14, 760/15, 760/16, 760/17, 760/18, 760/20, 
760/21, 760/22, 760/23, 760/24 und 760/25 der Gemarkung Höfen. 
 
Es ist vorgesehen, statt einer nicht nachgefragten Reihenhaus-
bebauung zwei Baurechte für Wohnhäuser auszuweisen. 
 
Von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird gemäß 
§ 13 Abs. 3 BauGB abgesehen.  
 

Ein Plan-Änderungsentwurf ist von der Planungsgruppe Strunz, Ingenieurgesellschaft mbH in Bamberg, 
ausgearbeitet und am 13.06.2017 vom Gemeinderat Stegaurach beschlossen worden. 
 
Nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB liegt der Planentwurf mit Begründung in der Zeit vom 
 

12.07.2017 - 14.08.2017 
 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im Rathaus der Gemeinde Stegaurach, Schloßplatz 1, 96135 Stegaurach, (Bau-
verwaltung, Zimmer EG 2) öffentlich aus. In dieser Zeit können Stellungnahmen (schriftlich oder zur Nie-
derschrift) vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschluss-
fassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsord-
nung ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im 
Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht wer-
den können. Auf Wunsch wird die Planung erläutert. 
 
Die Bebauungsplanänderung wird die Bezeichnung  
 

„Unteraurach – Änderung 4c“ 
 
 
erhalten. 
 
Stegaurach, 23.06.2017 
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Städtebauförderung in Stegaurach

Integriertes Städtebauliches  
Entwicklungskonzept und vorbereitende 
Untersuchungen
„Projektideen entwickeln, Zukunft gestalten“ lautet das Motto für die 
Städtebauförderung in Stegaurach. Die Städtebauförderung hat zum 
Ziel die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen in Stadt und 
Land zu verbessern.

Die Gemeinde Stegaurach wirft deswegen einen fundierten planeri-
schen Blick in die Zukunft und erstellt dazu ein Integriertes Städte-
bauliches Entwicklungskonzept (ISEK) und vertiefende Vorbereitende 
Untersuchungen (VU) nach Baugesetzbuch. Für die Bearbeitung des 
Konzepts sind zwei Fachbüros beauftragt, Dipl. Ing. Stadtplaner Le-
onhard Valier vom Büro für Städtebau aus Bamberg und Stadtplaner 
Gunter Schramm vom Büro PLANWERK aus Nürnberg werden dabei 
federführend für die Gemeinde Stegaurach aktiv sein.

Im ISEK werden verschiedene Themenfelder für die Gesamtgemeinde 
bearbeitet, z.B.:
• Versorgung (Nahversorgung, Medizin, Bildung, Betreuung, etc.)
• Umgang mit Leerständen, Gestaltung Ortsbild 
• Freizeit und Erholung
• Erhalt der Kulturlandschaft
• Stärkung der Dorfgemeinschaft, Verbesserungen für Jugendliche 

und Senioren
• Verkehr

Die VU konzentriert sich dabei auf den Ortskern Stegaurach, in einem 
abgegrenzten Untersuchungsgebiet wird vertieft untersucht, z.B.:
• Städtebauliche Missstände
• Gebäudezustand im Untersuchungsgebiet
• Leerstände im Untersuchungsgebiet

Als Abschluss wird hier ein Sanierungsgebiet festgelegt, welches die 
Grundlage für Städtebaufördermittel bildet.

Im Zusammenspiel dieser beiden Instrumente werden zusammen mit 
der Politik und Ihnen – den Bewohnerinnen und Bewohnern als lokale 
Experten die Ziele für die Zukunft von Stegaurach diskutiert und Maß-
nahmen und Projekte erarbeitet.

Für das Team der Auftragnehmer

Aufgestellt: Bamberg, 06.06.2017

 Büro für Städtebau und Bauleitplanung  
 Wittmann, Valier und Partner Gbr  
 Hainstr. 12, 96047 Bamberg, Tel. 0951/59393, Fax 0951/59593
 e-mail: wittmann.valier@staedtebau-bauleitplanung.de

Problemabfallsammlung im Landkreis
Wasserlösliche Wandfarben sind keine Problemabfälle 

Für den Bereich der Gemeinde Stegaurach ist folgender Termin für 
die Problemabfallsammlung im Sommer 2017 vorgesehen:

Samstag, 08. Juli 2017 – 10.30–12.00 Uhr
gemeindlicher Bauhof, Hartlandener Straße

Die Abfallwirtschaft des Landkreises Bamberg macht in diesem Zu-
sammenhang darauf aufmerksam, dass wasserlösliche Wandfarben 
(„Dispersionsfarben“) keine gefährlichen Stoffe enthalten und daher 
auch nicht am Problemmüllfahrzeug abgegeben werden müssen. In 
vielen Landkreisen sind Wandfarben aus diesem Grund generell bei 
der Problemabfallsammlung ausgeschlossen.
Im Landkreis Bamberg gilt derzeit folgende Regelung:
• Eingetrocknete Wandfarben oder leere Eimer werden nicht mehr 

angenommen.
• Sind die Farben noch flüssig, können maximal drei Eimer abgege-

ben werden. Dies gilt sowohl für private Haushalte, wie auch für 
Gewerbebetriebe. Stehen größere Mengen an flüssigen Wand-
far-ben zur Entsorgung an, sollte Kontakt mit der Abfallberatung 
des Landkreises aufgenommen werden. 

Entsorgungshinweise für Dispersionsfarben:
„Pinselreine“ Kunststoffeimer können über den gelben Sack entsorgt 
oder am Wertstoffhof abgegeben werden, da es sich um eine Ver-
kaufsverpackung handelt. Ein Auswaschen der Eimer ist nicht erfor-
derlich!
Sind noch flüssige Farbreste vorhanden, sollte man diese vollständig 
eintrocknen lassen. Die getrockneten Farbstücke können über die 
Restmülltonne entsorgt werden, Eimer wiederum in den gelben Sack 
oder zum Wertstoffhof. 
Falls sich die eingetrocknete Farbe nicht mehr aus dem Eimer entfer-
nen lässt, kann das gesamte Gebinde über die Restmülltonne ent-
sorgt werden.

Weiter bittet die Abfallwirtschaft folgende Hinweise zu beachten:
• Im Rahmen der Problemabfallsammlung des Landkreises dürfen 

nur „haushaltsübliche Mengen“ an problematischen Abfällen abge-
geben werden. Fallen größere Mengen an, beispielsweise aus 
Haushaltsauflösungen oder dem gewerblichen Bereich, sollte Kon-
takt mit der Abfallberatung aufgenommen werden.

• Altöl ist von der Annahme weiterhin ausgeschlossen. Der Handel ist 
aufgrund des Altölgesetzes zur Rücknahme der gekauften Menge 
verpflichtet.

• Grundsätzlich sollten „gefährliche Abfälle“ nur in der Originalverpa-
ckung abgegeben werden, die maximale Gebindegröße beträgt 25 
Liter. Größere Eimer oder Kanister sind, wie in anderen Landkreisen 
auch, ausgeschlossen.

Folgende Abfälle werden beispielsweise angenommen:
• Grundsätzlich: Behälter, Flaschen, Tuben, usw., mit den Gefahr-

stoffsymbolen „ätzend“, „gesundheitsschädlich“, „reizend“, „leich-
tentzündlich“, „giftig“ bzw. „sehr giftig“ 

• Energiesparlampen
• Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfungsmittel, z. B. Herbizide, 

Fungizide, Insektizide, Ratten- u. Mäusegift;
• Lösemittelhaltige Abfälle, z.B. Lack, Farbe, Benzin, Nitroverdünner, 

Fleck- u. Rostentferner, Pinselreiniger, Kleber, Bremsflüssigkeit, 
usw. 

• Batterien aller Art (Autobatterien, Akkus, Knopfzellen)
• Chemikalien z. B. Säuren, Laugen, Salze, Beizen, Chemikalien aus 

dem Hobbybereich (Fotochemie, Chemielaborkästen, usw.)
• Haushaltsreiniger und Wasch- bzw. Pflegemittel, z.B. Abfluss- u. 

WC-Reiniger, Silbertauchbäder, Desinfektionsmittel, Reinigungs-
mittel mit Gefahrensymbol, Autopflegemittel (Rostumwandler, Ent-
froster, usw.), nicht vollständig entleerte Spraydosen

• Quecksilberhaltige Abfälle, z.B. alte Thermometer, quecksilberhal-
tige Schalter

• Feuerlöscher
• PCB-Kondensatoren, z.B. aus alten Fernsehern und Waschma-

schinen

Nicht angenommen werden z.B.:
Altöl (Verbrennungsmotoren- oder Getriebeöl, Rückgabe beim Han-
del), Leuchtstoffröhren (Wertstoffhof), Hausmüll, Altreifen, Asbest-
zementplatten, Druckgasflaschen, Munition

Bei Fragen stehen die Mitarbeiter der Abfallwirtschaft des Landkrei-
ses Bamberg gerne zur Verfügung: 0951/85-706 oder 85-708

Alle interessierten BürgerInnen sind herzlich zum 

Informationsabend als Auftakt  
der Städtebauförderung 

am Montag, den 24. Juli 2017, von 18.30 bis ca. 20.30 Uhr
im Bürgersaal Stegaurach eingeladen.

Bürgermeister, Gemeinderat und Planerteam freuen sich bereits 
jetzt auf Ihr zahlreiches Erscheinen. 

Ab Juni 2017 werden durch die beauftragten Büros die Bestands-
aufnahmen für dieses Städtebauliche Entwicklungskonzept und 
die Vorbereitenden Untersuchungen durchgeführt. Die Mitarbeiter 
der beiden Büros werden dazu das gesamte Gemeindegebiet von 
Stegaurach ausführlich begehen, möglicherweise das eine oder 
andere Gebäude und/oder Grundstück genauer in Augenschein 
nehmen und Gespräche mit Unternehmern und Bewohnern füh-
ren. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten den Büros bei 
Bedarf Auskunft über Nutzung und Zustand ihrer Gebäude und 
Grundstücke zu geben und so die Arbeit zu unterstützen.

1. Bgm. Thilo Wagner
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Ländliche Entwicklung

ERGEBNISSE DER TRINKWASSER- 
UNTERSUCHUNG 2017

Versorgung der folgenden Ortschaften durch Brunnen 
Stegaurach / Probenentnahme Bürgersaal Stegaurach 
(Tiefzone) am 25.04.2017
Stegaurach 
Dellern 
Dellerhof
Debring
Hartlanden
Höfen
Kaifeck
Knottenhof
Kreuzschuh
Mutzershof
Mühlendorf
Seehöflein
Unteraurach
Waizendorf

Härtebereich: III Härtegrad: 19,1°dH; Uran 238: 4,6 Mikrogramm/l
Nitratwert für abgegebenes Mischwasser: 36,7 Milligramm/Liter (mg/l) 

Durchschnittliche Mittelwerte der Nitratuntersuchung der 
Brunnen Stegaurach 2016:
Brunnen I:  21,18 mg/l Brunnen II:  19,29 mg/l
Brunnen III:  36,61 mg/l Brunnen IV:  35,99 mg/l

Einteilung des Härtebereichs in Härtegrad

Härtebereich entspricht Härtegrad in °dH

I 0 - 7

II 7 - 14

III 14 - 21

IV über 21 

Mikrobiologische Untersuchung: Bakteriologisch einwandfrei

Physikalisch-Chemische Untersuchung: 
Die Grenzwerte für chemische Stoffe sind in keinem Fall überschritten. 
Eine detaillierte Wasseranalyse für die einzelnen Probenentnahmeorte 
kann bei der Verwaltung der Auracher Gruppe unter Tel. 0951 / 290 777 
angefordert werden werden bzw. kann auf der Internetseite des Zweck-
verbandes unter www.aurachergruppe.de aufgerufen werden.

Amt für Ernährung, Landwirtschaft  
und Forsten Bamberg

mit Landwirtschaftsschule

Qualifizierung zur Erlebnisbäuerin/  
zum Erlebnisbauer
Erlebnisbauern und Erlebnisbäuerinnen öffnen ihren Bauernhof für 
unterschiedliche Zielgruppen. Diese können die bäuerliche Lebens- 
und Arbeitswelt mit allen Sinnen entdecken, praktische Fähigkeiten 
entwickeln und emotionale Kompetenzen stärken. Ob jung – ob alt, 
für jeden gibt es ein maßgeschneidertes Angebot.

Es reicht vom Tagesangebot über jahresbegleitende Angebote bis 
hin zu Mehrtagesangeboten. Jeder Bauernhof ist eine Schatzkam-
mer!
Mit dem Aufbau eines Erlebnisbauernhofes erschließen sich Bauern 
und Bäuerinnen neue Einkommensquellen, wobei die Hofgröße und 
die Bewirtschaftungsform kaum eine Rolle spielen.

Um für diese Aufgabe gut vorbereitet zu sein, bietet die bayerische 
Landwirtschaftsver- waltung eine umfassende überregionale Qualifi-
zierung an. In 16 Seminartagen über ein Jahr verteilt (Beginn Januar 
2018) erwerben die Teilnehmer Wissen und Können zur Existenzgrün-
dung, Angebotsgestaltung, Erlebnispädagogik, Vermarktung und 
Vernetzung erlebnisorientierter Angebote. Die Teilnehmer werden bei 
der praktischen Umsetzung im eigenen Betrieb intensiv betreut.
Am Ende der Qualifizierung erhalten die Teilnehmer/innen das Zerti-
fikat „Erlebnisbauer“ bzw. „Erlebnisbäuerin“.
Der Betriebszweig erlebnisorientierte Angebote kann auch eine 
schon bestehende Erwerbskombination (Urlaub auf dem Bauernhof, 
Direktvermarktung, Bauernhofgastronomie) ergänzen.

Bäuerinnen und Bauern, die in diesen Betriebszweig einsteigen und 
sich professionalisieren wollen, aber auch Mitarbeiter und Partner 
von solchen Betrieben können sich beim Infotag Ende September 
2017 über diese Erwerbskombination und die Qualifizierung infor- 
mieren. Alle Personen, die sich als „Interessierte“ bis 31.08.2017 
am Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten Schwandorf, 
Regensburger Str. 51, 92507 Nabburg, Telefon 09433 896-321 oder 
unter Annemarie.Frank@aelf-sd.bayern.de gemeldet haben, er-
halten zu dieser Veranstaltung eine schriftliche Erinnerung um sich 
dann über das Bildungsportal www.diva.bayern.de für den Infotag 
anzumelden.

Eine verbindliche Anmeldung zur Qualifizierung ist erst ab diesem 
Infotag möglich.

Informationen finden Sie auch im Internet unter: 
www.stmelf.bayern.de (Hauswirtschaft) (Erwerbskombinationen)  
(Erlebnis Bauernhof) bzw. www.lernort-bauernhof.de

Wasserversorgung 
Auracher Gruppe

24 Std.-Absicherungs- und Aufsperrdienst
Schlüsselnotdiensti
H e r b e r t  Ü b e l

Lange Straße 5
96194 Walsdorf

Tel. 0 95 49 / 98 94 13
Fax  0 95 49 / 98 94 19
D1 01 51 / 17 05 47 91
www.schluesseldienst-bamberg.net

Türen- und Fensteröffnungen Türen- und Fensterabsicherung
Autoöffnungen Einbruchschutz
Schließanlagen Einbruchschadenbeseitigung
Alarmanlagen Tresore
mechanische Schließsysteme Anfertigung von Schlüssel
elektronische Schließsysteme kostenlose Sicherheitsberatung
Sicherheitsbeschläge Briefkastenanlagen

24 Stunden für Sie erreichbar, zuverlässig und schnell, denn wir sind von hier!

Ihr kompetenter Partner für Absicherungs- und Aufsperrtechnik

Kumbachstraße 3
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Bei uns in der Gemeinde

Grundstücksverkäufe im 
Ortsgebiet Stegaurach
Die Gemeinde Stegaurach bietet 
Grundstücksverkäufern oder Eigen-
tümern, die mit dem Gedanken spielen 
ein Grundstück zu verkaufen, eine be-
sondere Dienstleistung an.

Aufgrund der hohen Nachfrage an Bauplätzen in der Vergangenheit 
und zahlreicher offener Baulücken im gesamten Ortsgebiet möchte 
die Gemeinde Stegaurach alle Grundstückseigentümern durch die 
Veröffentlichung auf ihrer Homepage unter www.stegaurach.de 
behilfl ich sein, Grundstücke zu inserieren. Dies kann auf Wunsch 
anonymisiert (über die Gemeindeverwaltung!), oder direkt im Kontakt 
mit dem jeweiligen Grundstückseigentümer geschehen. 

Gerne helfen Ihnen unsere Mitarbeiter im Bauamt, Ihr Grundstück 
zu veröffentlichen. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Tel.-Nr. 
0951 – 99 222 -41 oder -43 zu Verfügung.

WICHTIG: 
Die Veröffentlichung des betreffenden Grundstücks erfolgt ledig-
lich auf der Homepage www.stegaurach.de und ist kostenlos. 
Die Gemeinde Stegaurach tritt nicht als Makler auf und verlangt 
daher keine Gebühren und erhält keine Vermittlerprovision!

Jugendfeuerwehr Stegaurach errang den 
7. Platz beim Kreisjugendleistungs-
marsch
Bei sonnigem Wetter nahm die 
Jugendfeuerwehr Stegaurach am 
10.06.2017 beim Kreisjugendleis-
tungsmarsch in Weichenwasser-
los teil.
41 Startgruppen aus der Stadt 
und dem Landkreis Bamberg 
mussten ihr Können unter Beweis 
stellen.
Auf den rund 5,6 Kilometer langen Parcours rund um Weichen-
wasserlos mussten die Jugendlichen verschiedene Disziplinen ,wie 
z.B. Leinenbeutel durch ein Hindernis werfen, Saugleitung kuppeln, 
Brustbund an sich selbst anlegen, Knoten und Stiche, an 11 Stati-
onen in Einzel- und Gruppenübungen absolvieren. Nach etwa drei 
Stunden kamen alle erschöpft bei der Zielkontrolle an.
Von 41 Startgruppen belegte unsere Startgruppe 1 den 7. Platz und 
die Startgruppe 2 den 26. Platz.

Jugendfeuerwehr Stegaurach legt Jugendfl amme Stufe 2 ab
Zusammen mit insgesamt 41 Jugendlichen aus neun Jugendfeuerwehren des Landkreises 
Bamberg absolvierten am 20.05.2017 acht unserer Jugendlichen die Jugendfl amme Stufe 2 mit 
Erfolg.

Neben einen klassischen Löschwasseraufbau mussten sich die Jugendlichen in der Fahrzeug- und 
Gerätekunde beweisen. Im Fun-Spiel musste, mit Hilfe eines CM-Strahlrohres, ein Rutschfahrzeug 
über eine festgelegt Strecke gefahren werden.

 
 
 
 
 
 
 

Gastfamilien gesucht 
 

Wir suchen nette Familien mit Kindern, Paare    
oder auch alleinstehende Damen, die bereit 
sind, zwei italienische Schüler/innen im Alter 
von circa 15 - 17 Jahre aufzunehmen. 
Termine:  02.-15.07.17,  
27.08.-09.09.17 und 03.-16.09.17  
Die Schüler haben vormittags Unterricht 
und absolvieren nachmittags ein 
Freizeitprogramm. 

 

Info zu Programm und Vergütung: 
 

M. Pucci-Schmidt 09521–77 01 Mobil: 0172-82 09 515  
Evelyn Strauch 0951–21 945 Mobil: 0160-84 27 716 
oder senden Sie mir eine E-Mail: pucci-schmidt@t-online.de 
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Kirchliche Nachrichten

Kath. Pfarrgemeinde Stegaurach

 ein Wort auf den Weg

Samstag, 01.07.
18.30 Uhr Vorabendmesse 

Sonntag, 02.07. Kirchweih
10.30 Uhr Pfarrgottesdienst
 mit den Kindergärten
18.00 Uhr Gottesdienst für Junggebliebene

Montag, 03.07.
8.00 Uhr Totengedenken auf dem Friedhof
19.00 Uhr Friedensgebet in Waizendorf

Donnerstag, 06.07.
16.00 Uhr Wortgottesfeier im Seniotel

Samstag, 08.07.
18.30 Uhr Vorabendmesse

Sonntag, 09.07.
10.30 Uhr Eucharistiefeier

Freitag, 14.07.
9.00 Uhr Firmung mit Domdekan Dr. Hubert Schiepeck

Samstag, 15.07.
18.30 Uhr Vorabendmesse

Sonntag, 16.07.
10.30 Uhr Dekanatsjugendgottesdienst

Donnerstag, 20.07.
16.00 Uhr Eucharistiefeier im Seniotel

Samstag, 22.07.
18.30 Uhr Vorabendmesse

Sonntag, 23.07.
10.30 Uhr Familiengottesdienst

Mittwoch, 26.07. - Ewige Anbetung
9.00 Uhr Eröffnungsgottesdienst

Betstunden
10.00 - 11.00 Uhr  Stegaurach
11.00 - 12.00 Uhr  Unteraurach
12.00 - 13.00 Uhr  Stille Anbetung
13.00 - 14.00 Uhr  Hartlanden, Dellern, Dellerhof
14.00 - 15.00 Uhr  Mühlendorf, Kreuzschuh, Erlau
15.00 - 16.00 Uhr  Höfen
16.00 - 17.00 Uhr  Waizendorf
17.00 - 18.00 Uhr  Debring
18.00 - 19.00 Uhr  Pfarrgemeinderat
19.00 Uhr    Schlussandacht mit anschl. Prozession 

durch die Bamberger Straße, Wildensorger 
Straße, Freiersstraße und Schulstraße. Die 
Anwohner werden gebeten ihre Häuser zu 
schmücken.

Samstag, 29.07.
18.30 Uhr Vorabendmesse

Sonntag, 30.07.
10.30 Uhr Eucharistiefeier mit dem Kirchenchor

 ein Wort auf den Weg
Geld. Viel Geld. Für manche Menschen dreht sich ihr Leben 
nur Geld. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Geld ist anziehend. Wer Geld hat, hat oft viele Freunde. Doch ist das 
wirklich so? Geld und Macht sind zwei Pole, die sich anziehen. Wer 
Geld hat, hat oft auch Macht, weil er sich diese kaufen kann. Es stellt 
sich jedoch die Frage, ob die Freunde, die ein Reicher und Mächtiger 
hat, wirkliche Freunde sind oder eher Freunde des Geldes. „Ihr könnt 
nicht Gott und dem Mammon dienen“ (Lk 6,24) sagt Jesus und weist 
auf diese Diskrepanz hin. 
Oft sind Menschen, die viel Geld haben, sehr misstrauisch. Sie wis-
sen darum, dass sie nicht vordergründig als Person interessant sind, 
sondern wegen ihres Geldes. US-Präsident Donald Trump ist so ein 
Mensch. Bei ihm bündeln sich Geld und Macht. Doch ich habe nicht 
den Eindruck, dass Präsident Trump ein glücklicher Mensch ist. Er 
macht sich selbst seine Spielregeln, was weltweit Kopfschütteln aus-
löst. Er glaubt, mit seinem Geld und seiner Macht sich alles leisten 
zu können. In Wahrheit ist er wohl ein sehr einsamer Mensch, der nur 
sehr sehr wenigen Menschen traut und wohl oft auch allein ist. 
Schon in der Schöpfungsgeschichte hat Gott festgestellt: „Es ist 
nicht gut, dass der Mensch allein ist.“ (Gen 2,18). Und Jesus hat 
diesen Auftrag noch erweitert: „Deinen Nächsten sollst Du lieben wie 
dich selbst.“ Wir brauchen Menschen um uns, denen wir vertrauen 
können, ja, die wir lieben. Ein Ausflug an einen Badesee allein, kann 
zwar einmal ganz schön sein, ist aber wahrscheinlich eher öde. Ein 
Eis essen allein, geht zwar, schmeckt aber lange nicht so gut, wie 
zusammen zu schlecken. Eine Reise allein geht schon, zusammen 
kann man aber viel mehr entdecken. Ich lade Sie daher ein, in diesem 
Sommermonat Juli zu gemeinsamen Begegnungen, zu einem Mitei-
nander. Denn geteilte Freude ist doppelte Freude. Dafür braucht man 
nicht unbedingt viel Geld.

Herzliche Grüße,

Ihr Christoph Gahlau
Diakonatsbewerber 



Fr., 28.07. und Sa., 29.07.17
Lesenacht der Bücherei
Tierische Lesenacht in der Bücherei mit Nachtwan-
derung, für Kinder. Viele Geschichten rum ums Thema 
Tiere warten auf euch. Euer liebstes Schmusetier dürft 
ihr mitbringen. 
Alter: für Kinder die in die 2. oder 3. Klasse kommen
Treffpunkt: Fr., 19.30 Uhr in der Bücherei
Ende: Sa., 09.30 Uhr in der Bücherei
Kosten: 5 Euro
Mitbringen: Isomatte (keine Luftmatratze), Schlafsack, 
persönliche Sachen, Kleidung (feste Schuhe, lange 
Hosen, Jacke, Hausschuhe)

Sa., 29.07.17
Beachparty „Sommer,Sonne,Strand (!) und Mee(h)r.....“
Beach Party, Musik, Spiele, Sand und Wasser
•  Für die heiße Musik sorgt Ihr  

(CD’s bitte mitbringen)
•  Für alles andere sorgen wir  

(Mühlendorfer Blasmusik, FFW Mühlendorf,  
St.-Josef-Verein Mühlendorf)

Treffpunkt: ab 14.00 Uhr, Schulsportplatz  
Mühlendorf

Mo., 31.07.17
Futurama – ein Pizzabote auf Abwegen
Wir werden auf offenem Feuer „Abenteuer kochen“ und 
unsere eigene, besonders leckere, klimafreundliche 
Pizza backen, sowie Vor- und Nachspeisen miteinander 
gestalten. Mit verschiedenen Spielen schauen wir hinter 
die Nahrungsmittelproduktion und genießen den Tag im 
Freien mit Wald, Wiese und Bach.
Alter: 8-14 Jahre
Treffpunkt: 9 Uhr in Seehöflein beim Bauwagen
Ende: 15 Uhr Seehöflein beim Bauwagen
Kosten: 10 Euro
Mitbringen: dem Wetter entsprechende Kleidung

Di., 01.08.17 
Bavaria Film Studios – Besuch mit dem Bürgermeister 
Thilo Wagner 
Die Bavaria Filmstadt – Heimat Ihrer Filmstars. Besucht 
eine der größten Filmproduktionsstätten Europas, in der 
tagtäglich gedreht wird. Erlebt hautnah die Entstehung 
beliebter Kino- und Serienhighlights und taucht ab in eine 
fantastische Welt der fast unbegrenzten Möglichkeiten. 
Zusammen mit dem Bürgermeister Thilo Wagner erwar-
ten euch jede Menge Spaß, Action und Spannung. 
Alter: ab 10 Jahren (Eltern können mit ihren Kindern 
teilnehmen; dann können die Kinder auch jünger sein)
Treffpunkt: 7.00 Uhr, Bushaltestelle Schule Stegaurach
Ende: 19.00 Uhr, Bushaltestelle Schule Stegaurach
Kosten: 15 Euro
Mitzubringen:  Verpflegung für den Tag, Taschengeld

Do., 03.08.17
Capture the Flag
Videospiele waren gestern – real life ist heute, denn wir 
spielen Capture the Flag. Bei diesem Mannschaftsspiel 
sind Schnelligkeit, Geschwindigkeit und strategisches 
Geschick gefragt. Mit farbigem Pulver geht ihr auf 

die Jagd durch den Bamberger Hain und verteidigt 
gleichzeitig eure Flagge vor den Gegnern. Deshalb ist 
alte Kleidung und ein weißes T-Shirt ein Muss. Geile 
Gimics wie „medipac“, „shield“ und „special arms“ 
warten auf Dich.
Alter: 10-16 Jahren
Treffpunkt: 10.00 Uhr Parkplatz an der Jahn wiese in 
Bamberg
Ende: 15.00 Uhr Parkplatz an der Jahnwiese in  
Bamberg
Kosten: 5 Euro
Mitbringen: weißes T-Shirt (wird farbig), alte Kleidung, 
festes Schuhwerk, ggf. Sonnen- Zeckenschutz oder 
Regenjacke, Verpflegung für gemeinsames Essen

Fr., 04.08.17
SV Waizendorf: Kleine Spiele rund um den Fußball 
Jede Menge Spaß und Spiel mit dem Ball stehen auf 
dem Programm. Die Jugendtrainer des SV Waizendorf 
haben sich tolle Spiele und Übungen für euch ausge-
dacht. 
Alter: 6-12 Jahre
Treffpunkt: 9.30 Uhr Sportgelände SV Waizendorf
Ende: 14.30 Uhr Sportgelände SV Waizendorf
Kosten: 4 Euro
Mitbringen: wetterabhängige Sportkleidung,  
Sportschuhe, Getränk (für Essen ist gesorgt) 

Mo., 07.08. bis Sa., 12.08.17
Zeltlager der Pfarrei
Klassisches Zeltlagerprogramm mit vielen Spielen, 
Schwimmbadbesuch.
Anmeldungen liegen in der Pfarrkirche aus oder unter 
www.zeltlager-stegaurach.de.vu 

Mo., 07.08.17
Fahrradtour nach Frensdorf 
Zusammen fahren wir bei dieser Aktion nach Frensdorf 
zum Badesee. Dort könnt ihr die verschiedensten 
Sachen machen wie Beachvolleyball und Federball 
spielen, abkühlen mit Wasserspritzpistolen, Tattoos mit 
Tattoostiften malen, T-Shirts oder Taschen bemalen, 
Lagerfeuer mit Stockbrot und Würstchen grillen.
Ihr seht jede Menge tolle Sachen warten auf euch.
Alter: ab 9 Jahren
Treffpunkt: 14.00 Uhr Siebenschläferkapelle  
Stegaurach
Ende: 19.00 Uhr Siebenschläferkapelle Stegaurach
Kosten: 1 Euro, zusätzlich 1 Euro wenn ihr ein T-Shirt 
oder eine Tasche bemalen wollt (bitte T-Shirt oder Tasche 
oder was auch immer ihr bemalen wollt mitbringen)
Mitbringen: verkehrssicheres Fahrrad, Fahrradhelm, 
Getränke, Badesachen, ggf. Sonnenschutz

Di., 08.08.17  
SpVgg Stegaurach: Balltag
Es sind alle Kinder eingeladen an diesem Tag Spaß rund 
um den Ball zu haben. Hierbei handelt es sich nicht nur 
um Fußball, sondern wir werden Geschicklichkeitsspiele 
und vieles mehr machen. 
Alter: ab 6 Jahren 
Treffpunkt: 10.00 Uhr SpVgg Stegaurach 

Ende: 15 Uhr SpVgg Stegaurach 
Mitbringen: wetterabhängige Sportkleidung, Sportschuhe,  
Getränk (für Essen ist gesorgt)

Do., 10.08.17
Besuch der Naturbühne in Trebgast  
„Peter Pan“
Für Wendy, John und Michael ist der Traum vom Fliegen 
wahr geworden. Die Fee Tinkerbell hat ihren Flugstaub 
über den Kopf gestreut. Und schon verlassen sie mit 
Peter Pan die Erde in Richtung Nimmerland und erleben 
Abenteuer um Abenteuer.
Alter: 6-14 Jahre
Treffpunkt: 12.45 Uhr Bushaltestelle Schule
Ende: 19.00 Uhr Bushaltestelle Schule
Kosten: 11 Euro
Mitbringen: Verpflegung und ggf. Taschengeld,  
Sitzkissen und bei kühlem Wetter warme Kleidung evtl. 
eine Decke

Fr., 11.08.17
FFW Debring: „Erste Hilfe“ – Was kann ich als Kind 
bereits tun?
Ein buntes Programm bei der Feuerwehr erwartet euch. 
Ihr lernt wie ihr den Notruf richtig absetzt, bekommt eine 
Knotenkunde für kleine Feuerwehrmänner und -frauen 
und zum Abschluss stehen „Löschübungen“  
auf dem Programm. 
Alter: ab 6 Jahren
Treffpunkt: 9.00 Uhr Feuerwehrhaus Debring
Ende: 12.00 Uhr Feuerwehrhaus Debring
Mitbringen: wetterfeste Kleidung (Snacks und Getränke 
gibt es vor Ort)

Mi., 16.08.17
Gartenfreunde Stegaurach:  
Alles rund um die Ringelblume
Ihr hattet schon immer Lust aus natürlichen Materialien 
eure eigene Salbe herzustellen? Dann seid ihr hier bei 
dieser Aktion auf jeden Fall richtig. Ihr erlernt alles über 
die Ringelblume und ihre gute Wirkung. Am Ende der 
Aktion habt ihr eure eigene Salbe hergestellt, so dass 
die nächste kleine Wunde gleich selbst versorgt werden 
kann.
Alter: 6-14 Jahre
Treffpunkt: 14 Uhr am Schulgarten Stegaurach
Ende: 16 Uhr Schulgarten
Mitbringen: wetterentsprechende Kleidung, Verpflegung

Fr., 18.08.17
Bürgerverein Stegaurach: Besuch des Klettergartens 
in Veilbronn
Verschiedene Parcours in unterschiedlichen Höhen 
stehen hier zur Verfügung. 
Besonderes Highlight:  Rittersprung aus 13 Meter 
Höhe 
Alter: ab 9 Jahren  
Treffpunkt: 8.00 Uhr, Bushaltestelle Kirche Stegaurach
Ende: ca. 15.00 Uhr, Bushaltestelle Kirche Stegaurach
Kosten: 4 Euro 
Mitzubringen: Kleidung nach Wetterlage, Taschengeld, 
festes Schuhwerk Anmeldung:



Fr., 18.08.17 
Schnitzeljagd
Eine witzige Jagd durch Stegaurach steht auf dem 
Programm. In kleinen Gruppen geht es durch die 
Gemeinde um Rätsel zu lösen und so den Anhaltspunkt 
für das nächste Versteck zu bekommen. Teamgeist und 
Schnelligkeit werden mit Preisen für die Sieger belohnt. 
Als Abschluss gibt es noch ein kleines Picknick am 
Forsthaus.
Alter: ab 10 Jahren
Treffpunkt: 11 Uhr Forsthaus,  
Wildensorger Str. 22
Ende: 15 Uhr Forsthaus
Kosten: 2 Euro
Mitbringen: Getränk für unterwegs, festes Schuhwerk, 
dem Wetter entsprechende Kleidung

Mo., 21.08.17
Abenteuer Waldwildnis
Auf den Spuren von unbeugsamen, tapferen Mannen, 
die sich gut verborgen, im Schutz des Waldes durch-
schlagen müssen, erleben wir spannende Waldabenteu-
er. Wir bauen uns ein schützendes Lager, beschäftigen 
uns mit Bäumen, erforschen Tiere und lernen Fährten 
lesen. Das Highlight ist eine aufregende Schatzsuche 
quer durch den Wald.
Alter: 6-12 Jahren
Treffpunkt: 16 Uhr Seehöflein am Bauwagen
Ende: 19.00 Uhr Seehöflein am Bauwagen
Kosten: 4 Euro
Mitbringen: festes Schuhwerk, dem Wetter entspre-
chende Kleidung, Verpflegung

Die., 22.08.17
Lagerfeuerkochkurs – Kochen über offenem Feuer
Das Kochen über der offenen Flamme findet heutzutage 
maximal noch an einem Gasherd statt. Die besondere 
Atmosphäre rund um die Feuerstelle ist eine ganz be-
sondere Erfahrung. Dabei verzichten wir weitestgehend 
auf moderne Hilfsmittel wie z.B. Töpfe und Pfannen 
– wilder geht’s nicht! Ihr bekommt ein unvergessliches 
Erlebnis, dass bei einer leckeren Mahlzeit in gemütlicher 
Runde abschließt.
Alter: ab 9 Jahren 
Treffpunkt: 10.00 Uhr Hartlanden, ehemaliger Zeltplatz
Ende: 13.30 Uhr Hartlanden, Zeltplatz
Kosten: 10 Euro
Mitbringen: wetterfeste Kleidung, evtl. Sitzunterlage, 
ggf. Sonnenschutz

Mi., 23.08.17
Besuch beim Imker
An diesem Tag dreht sich alles um die Bienen. Zusam-
men besuchen wir den Imker Herr Litzl felder. Dieser 
erklärt uns alles über die Bienen und wie der leckere 
Honig auf unser Brot kommt.
Beim anschließenden Picknick können wir uns diesen 
Honig auf Broten so richtig schmecken lassen.
Alter: ab 6 Jahren
Treffpunkt: 10 Uhr Kirchplatz Mühlendorf
Ende: 12 Uhr Kirchplatz Mühlendorf
Mitbringen: dem Wetter entsprechende Kleidung, 
Getränk

Do., 24.08. bis Fr., 25.08.17
Fahrt zu den Video-Days nach Köln
Auf geht’s nach Köln! Diesmal wollen wir die 2tägige 
Veranstaltung „Video-Days – das größte YouTuber-Tref-
fen“ Europas mit euch besuchen. Dort könnt ihr die 
angesagten YouTuber live erleben. Am ersten Tag steht 
der Show Day mit großer Bühnenshow der YouTuber auf 
dem Programm.   
Am zweiten Tag erleben wir bei einer Hop-on-Hop-off- 
Tour die Sehenswürdigkeiten eurer Wahl in Köln. 
Übernachtet wird diesmal in stillgelegten Zugwagons, 
Tourbussen 

oder Campingwägen im BaseCamp Bonn (nähere Infos 
auf www.basecamp-bonn.de)
Alter: 12-17 Jahre (unbedingt Lichtbildausweis 
mitbringen)
Treffpunkt: Do., 6.30 Uhr Brose Arena Bamberg
Ende: Fr., 23.00 Uhr Brose Arena Bamberg
Kosten: 70 Euro (inkl. Bus, Eintritt, Übernachtung, 
Frühstück)
Mitbringen: Taschengeld (Verpflegung unterm 
Tag), Handy +Ladegerät, Verpflegung für Busfahrt, 
Übernachtungssachen (inkl. Duschsachen, etc.), wetter-
entsprechende Kleidung, Medikamente (falls benötigt), 
Schülerausweis, Lichtbildausweis, Krankenkarte

Fr., 25.08.17
Höhlentour in der Schönsteinhöhle
Ein ganz besonderes Abenteuer wartet hier auf euch. 
Zusammen wollen wir die Schönsteinhöhle erkunden. 
Diese Höhle gehört zu den bekanntesten und interes-
santesten Höhlen der Fränkischen Schweiz. Da es in  
der Höhle dunkel ist, bitte unbedingt eine gute Taschen-
lampe mit vollen Batterien mitbringen. 
Alter: ab 8 Jahren
Treffpunkt: 10.00 Uhr Bushaltestelle Schule
Ende: 15.00 Uhr Bushaltestelle Schule
Kosten: 2 Euro
Mitbringen: Kletter- oder Fahrradhelm, alte warme 
Kleidung (8-9 Grad in der Höhle), Wechselklamotten, 
festes Schuhwerk oder Gummistiefel, Stirnlampe oder 
Handlampe (wenn möglich mit Handschlaufe) mit vollen 
Batterien, Verpflegung

Mo., 28.08. bis Fr., 08.09.17 
Ferienbetreuung Kids Club (JAM)
Der Kids Club ist ein Angebot für Kinder zwischen 6 und 
12 Jahren, welches ganztägig stattfindet. Die Kinder 
können in einem abwechslungsreichen Programm 
basteln, sich künstlerisch betätigen, Natur erkunden, 
gesunde Brotzeiten zubereiten, Abenteuer erleben, 
Wanderungen machen – bunt gemischt nach der 
jeweiligen Wetterlage. Den Kindern werden eine feste 
Tagesstruktur und ein warmes Mittagessen angeboten. 
Das Personal ist pädagogisch geschult. Anmeldung 
ist über das Portal www.ferienabenteuer-bamberg.de 
möglich. 
Ansprechpartner: Michael Gerstner (JAM) –  
Tel. 0951 91775830

Do., 31.08.17
Pfadfinderbund Weltenbummler, Stegaurach:  
Fahrt ins Playmobilland
Ihr seid Fan von Rittern, Burgfräulein und Drachen? Euer 
Herz schlägt bei dem Anblick eines Feuerwehrautos 
höher? Ihr wollt mit uns ein Piratenschiff entern? Ihr 
wollt eine Goldmine erkunden?
Dann seid ihr bei uns genau richtig! Begleitet uns auf 
eine Fahrt voll lustiger Erlebnisse und spannender  
Abenteuer in den Playmobil-Funpark nach Zirndorf!
Alter: ab 6 Jahren
Treffpunkt: 8.00 Uhr Bushaltestelle Krug
Ende: 18.35 Uhr Bushaltestelle Krug
Kosten: 10 Euro
Mitbringen: dem Wetter entsprechende Kleidung, 
Verpflegung, evtl. Taschengeld

Do., 31.08.17
Sommergeschichten unterm Walnussbaum
Geschichten rund um fröhliche und spannende 
Sommer ferien
Alter: ab 6 Jahren
Treffpunkt: 16 Uhr an der Bücherei
Ende: 17 Uhr Bücherei
Mitbringen: Gute Laune
Keine Anmeldung erforderlich

Organisator isches:

Das Sommerferienprogramm der Gemeinde Stegaurach 
steht ab 01.07.2017 unter 

www.fepronet.de/Stegaurach 

zur Verfügung. Bitte melden Sie hier Ihr Kind/Kinder an. 
Danach überweisen Sie den fälligen Betrag auf unser 
Konto. Die Bankdaten und den Verwendungszweck 
erhalten Sie nach der Anmeldung von unserem  
Online-System.

Bei Fragen stehen wir ihnen natürlich sehr gerne zur 
Verfügung:

Gemeinde Stegaurach: 
Heike Wächtler 
Tel. Nr. 0951 99 222 40

JAM: 
Simone Küffner 
Tel. Nr. 0173 99 31 474 

Alle Veranstaltungen ohne Preisangabe sind  
kostenlos!

Für Ausflugsfahren bitte Verpflegung selbst einpacken. 

Wir laden alle Eltern recht herzlich ein, die jeweiligen 
Veranstaltungen zu besuchen und vielleicht auch durch 
persönliches Engagement zu unterstützen. 

Für alle während des Ferienprogrammes auftretenden 
Personen- und Sachschäden haften der Veranstalter und 
seine Mitarbeiter im Rahmen der vom Veranstalter abge-
schlossenen Haftpflichtversicherung. Für Gegenstände, 
die während der Veranstaltung abhandenkommen, wird 
keine Haftung übernommen. 

Besondere Hinweise für die Betreuerinnen und Betreuer 
(z.B. Allergien, Medikamente, usw.), die das einzelne 
Kind betreffen, können Sie bei der Anmeldung der 
Kinder im System direkt eingeben.

Weitere Freizeitangebote:
Auch in diesem Jahr gibt der Landkreis Bamberg wieder 
einen Ferienpass aus. Der Pass kann bei der Gemeinde 
Stegaurach erworben werden. Ebenfalls bietet der 
Kreisjugendring Bamberg Land Ausflugsfahrten an. 

Für Anregungen zum Ferienprogramm, auch für künftige 
Jahre, sind wir sehr dankbar. 
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Evang.-Luth. Kirche in Stegaurach

Monatsspruch für Juli:
Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch 

reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. 
Philipper 1,9 

Die Gottesdienste finden statt in der kath. Pfarrkirche Stegaurach 
(wenn nicht anders angegeben).

Zum Gottesdienst mit Filmpredigt am 9. Juli: den dazugehöri-
gen Film „El olivo – der Olivenbaum“ können sie am Tag davor, 
am Samstag, 8. Juli um 21.30 Uhr bei einer Freiluftaufführung im 
Hof der Philippuskirche in Bamberg sehen. Wir zeigen den Film 
in Zusammenarbeit mit Lichtspiel- und Odeon-Kino (bei Regen 
in der Kirche).

Zum Gottesdienst im Grünen: Am Sonntag, 23. Juli, um 11 Uhr 
feiern wir wieder unseren traditionellen Gottesdienst im Grünen, 
am Waldkreuz im Birkacher Wald.

Ort und Uhrzeit laden ein zu einer Radtour! Fahren Sie in Stegau-
rach in der Ortsmitte Richtung Hartlanden, und bevor Sie nach 
Hartlanden kommen einfach geradeaus weiter Richtung Wald. 
Nun folgen Sie den ausgehängten Schildern und nach dem 
Waldeingang sind es noch ca. 500 m bis zum Waldkreuz. Sollten 
Sie auf’s Auto angewiesen sein: am Waldrand können Sie es auf 
dem Wandererparkplatz abstellen.

Im Anschluss an den Gottesdienst, der vom Posaunenchor 
St.Stephan mitgestaltet wird, gibt es einen Imbiss (gegen einen 
Unkostenbeitrag), damit Sie sich gestärkt wieder auf den Rück-
weg machen können.

Bei Regen feiern wir unseren Gottesdienst zur selben Zeit  in der 
Pfarrkirche Stegaurach.

So, 25. Juni, 2. Sonntag nach Trinitatis
18.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  

(Pfr. Neunhoeffer)

So, 9. Juli, 4. Sonntag nach Trinitatis
18.00 Uhr Gottesdienst mit Filmpredigt  

(Pfr. Wagner-Friedrich)

So, 23. Juli, 6. Sonntag nach Trinitatis
11.00 Uhr Gottesdienst im Grünen (Birkacher Wald)  

mit Posaunenchor St.Stephan  
(Pfr. Wagner-Friedrich) –  
bei Regen in der Pfarrkirche Stegaurach

So, 6. August, 8. Sonntag nach Trinitatis
18.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Wagner-Friedrich) 

Weitere Veranstaltungen der evangelischen Kirchengemeinde 
entnehmen Sie bitte dem Gemeindebrief St.Stephan und unserer 
Homepage www.stephanskirche.de. (Dort finden Sie auch online 
unseren Gemeindebrief, falls der Sie nicht erreicht hat.) Auf be-
sondere Veranstaltungen wird im Schaukasten und am Anschlag-
brett in der Kirche hingewiesen.

Pfarrer Wagner-Friedrich erreichen Sie unter der Telefonnummer 
0951/59074 und unter der Mail-Adresse johannes@wagner-fried-
rich.de, oder auch zur Sprechzeit in Philippus, Mittwoch, 17-18 
Uhr.  

Zu allen Gottesdiensten und Veranstaltungen sind Sie herzlich 
eingeladen!

Johannes Wagner-Friedrich, Pfr.

elektro- & netzwerktechnik

Ludwig elektro- & netzwerktechnik GmbH & Co. KG I Am Sportplatz 6 I 96138 Burgebrach

www.ludwig-elektrotechnik.de I info@ludwig-elektrotechnik.de I 09546/920 920

Unser Team berät 
Sie gerne!
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Schule, KiTas und Bücherei

 Seit 2006! 
Motorrad 

Vertragshändler! 
Reparatur aller 

Marken! 

www.car-n-bike.de 

Wir kümmern uns um ihr Auto, Motorrad und Roller! Die Marke spielt dabei keine Rolle! 
Würzburger Straße 76, Bamberg (hinter der Aral Tankstelle),  0951/51935910  

spielt dabei keine Rolle!

Die ersten 
Enduros und 
Supermotos 
kommen!! 

*
Freitag, 28. 7. / 19.30 Uhr - Samstag 29. 7. / 9.30 Uhr

in der Bücherei
Lesenacht - Tiergeschichten

Anmeldung über das Ferienprogramm der Gemeinde
 für Kinder, die in die 2. oder 3. Klasse kommen

*
Und als Sommererfrischung immer noch: 

Apfelsaft (5 l) von Stegauracher Streuobstwiesen 
immer noch erhältlich in der Bücherei!

Ausleihzeiten im Juli
Montag: 13.30 bis 15.30 Uhr 

Dienstag: 7.45 bis 12.45 Uhr 

Dienstag: 15 bis 17.30 Uhr (mit Lesecafé bis ca. 16.30 Uhr)

Mittwoch: 10 bis 11.30 Uhr und Donnerstag 17 bis 20 Uhr

An allen gesetzlichen Feiertagen geschlossen!

Bücherei Stegaurach, Schulplatz 2, Tel. 50 98 96 20                                             
                                                           Email: team@buecherei-stegaurach.de / web: www.buecherei-stegaurach.de

Die Bücherei im Juli 2017
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Bücherei Stegaurach, Schulplatz 2, Tel. 50 98 96 20                                             
                                                           Email: team@buecherei-stegaurach.de / web: www.buecherei-stegaurach.de

Die Bücherei im Juli 2017
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Senioren und Jugend

Miteinander älter werden in Stegaurach
Der Arbeitskreis für das Altenhilfskonzept

Seniorenbeauftragte der Gemeinde Stegaurach:
Frau Ingeborg Lotze, Tel.: 0951 290225

Aktuelle Ausfl üge und Veranstaltungen:

•  Senioren Stegaurach und der 
gesamten Pfarrgemeinde

Gymnastik mit Frau Laufer jeden Mittwoch um 
15.00 Uhr im Pfarrheim

Dienstag, 25. Juli 2017 – 14.00 Uhr 
Sommercafe im Pfarrheim
mit Besuch des Kiga Don Bosco 

Ansprechpartner:
Frau Sauer Tel.: 0951 29896
Frau Anwander Tel.: 0951 296985

•  Seniorenclub Stegaurach 
und Umgebung

Donnerstag, 13. Juli 2017   
Gemütlicher Donnerstag
Abfahrt: 12.30 Uhr Stegaurach Kirche 
(Zusteigemöglichkeiten wie immer)
Ziel: Schloss Seehof – Stiebarlimbach 

Ansprechpartner:
Frau Waßmann Tel.: 0951 29150
Frau Scharf Tel.: 0951 296911

•  Senioren Mühlendorf

Mittwoch, 19. Juli 2017 – 12.45 Uhr
Busfahrt nach Geiselwind zur Autobahnkirche, 
Danach geht‘s weiter nach Heuchelheim zum 
Dreifrankenstein.
Abfahrt in Mühlendorf Bushaltestelle 12.45 Uhr dann 
die Haltestellen Erlau und Kreuzschuh wie gewohnt.

Das Gemütliches Beisammensein Gasthaus „Alte 
Mühle“ entfällt an diesem Tag! 

Ansprechpartner:
Frau Lechner Tel.: 0951 290126 
Frau Montag Tel.: 0951 290370

•  Senioren Höfen/Senioren Waizendorf

Sonntag, 30. Juli 2017 – 14.00 Uhr
Fröhliches Beisammensein am Gemeinschaftshaus 
Höfen (Alte Schule) bei Kaffee und Kuchen und 
zünftiger Brotzeit. Die Waizendorfer wandern um 
14 Uhr nach Höfen. 

Ansprechpartner:
Frau Süppel Tel.: 0951 290692
Frau Sahliger Tel.: 0951 296957

Geselliges Vergnügen, muntres 
Gespräch muss einem Festmahl die 
Würze geben William Shakespeare

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Stegaurach 
und der Seniorenbeauftragten Fr. Ingeborg Lotze 
lädt das Stegaurach herzlich zu einem Drei-Gän-
ge-Menü ein. Das Mittagessen in fröhlicher Ge-
sellschaft wird 

� jeden 3. Donnerstag im Monat für 5 Euro 

(ohne Getränke) angeboten.

Ort:  Seniorenzentrum Stegaurach
Datum:  Do., 20.07.2017
Zeit:  12.00 Uhr

Diesen Monat gibt es folgende Menüs:

Menü I 
Gemüsecremesuppe 

Senfbraten mit Spätzle 
und Leipziger-Allerlei 

Rote Grütze 
  

Menü II 
Gemüsecremesuppe 
Schnitzel „natur“ mit 

Spätzle und gemischtem 
Salat 

Rote Grütze 

Verbindliche Anmeldung bis zum 
Freitag, 07.07.2017 unter Tel. 0951/99222-40 
täglich von 8.00 Uhr bis 13.30 Uhr
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Franz-Josef Heberlein

Baumaschinenverleih
Hauptstraße 12, 96135 Stegaurach/OT Höfen

Tel. 09 51 / 29 08 07 · Mob. 0151/23 75 83 90

� Baukompressor

� Wassersäge groß/klein

� Rüttelplatte

� Vibrationsstampfer

� Boschhammer

� fahrbares Gerüst

� Vertikutierer

� Betonrüttler

� Hochdruckreiniger

� Sandstrahlgerät

� Flächenreiniger

� Scheibenschleifer
Scheuer- u. Bohnermaschine

Prof. Dr. Ulrich-Arthur Birk
Hartlandenerstaße 65 b  
96135-Stegaurach

Pensionierter Hochschullehrer 
der Uni Bamberg

Tel: 09 51/5 19 55 34  
Mobil: 01 70/5 42 88 19 
www.rechtsanwalt-profdrbirk.de

Ihr Anwalt für: Arbeitsrecht, Sozialrecht,
Familienrecht, Erbrecht,
Verkehrsrecht, Mietrecht

Neuer Rechtsanwalt in Stegaurach:

Auch 
Hausbesuche

 möglich!

   Samstag, 29.07.2017 

Beginn 14:00 Uhr
mit Kaffee & Kuchen,

unsere Räumlichkeiten sind bis 
18 Uhr zur Besichtigung geöffnet

Auch
dieses Jahr
wird der Erlös der
Benefizveranstaltung
einem sozialen Zweck in der 
Gemeinde gespendet ! ! !

ab 15:00 Uhr
Vorführungen aus unserem 

Fitnessprogramm, Kinderschminken
und viele andere Aktivitäten

mit SPIEL & SPAß

um 16:30 Uhr
   kleines Konzert des „Musikinstituts

im Blumenhof“ 

ab 18:30 Uhr
Musikalische Unterhaltung mit

Werner Linsner. Gitarre und Gesang
quer durch die letzten 40 Jahre!

ab 19:00 Uhr
leckere Cocktails

Gewinnen sie tolle Preise
 im Bereich Gesundheit & Fitness

 mit unserer Tombola 
und

w w w . d e u t s c h l a n d - t r a i n i e r t . d e

ab 16:00 Uhr
Grill & andere Spezialitäten
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Umwelt

Blütenwiesen und  
Honigbiene 
Bei einer Begehung durch den Agenda 21 
Arbeitskreis und unter Führung von Siggi 
Weid wurde eine letztes Jahr von der Flur-
bereinigung angelegte Blühwiese besich-
tigt. Ende Juni war die Wiese noch voller 
Blüten, ob mit Malven, Habichtskraut, 
Schafgarbe und vielen anderen Blüh-
pflanzen. Die Wiese liegt in der Nähe der 
Seehöfleiner Bushaltestelle. Die Blüten boten zahlreichen Insekten Nahrung und Unterschlupf. Ein Blick in die umliegende Landschaft 
zeigte, daß außer Holunder um diese Jahreszeit fast nichts mehr blühte. Imker und Ehrenbürger Günter Litzelfelder erläuterte wie wichtig 
es sei, daß die Bienen auch um diese Jahreszeit noch Nahrung finden können. Der Bienenvölkerbestand ist von früher drei Millionen auf 
700 000 zurückgegangen. Der Arbeitskreis war sich einig, daß es mehr Blühwiesen im Gemeindegebiet braucht.

Agenda 21 Arbeitskreis und Gartenfreunde laden ein: Obstbaumschnitt 
Alle Teilnehmer (und weitere Interessenten), die im Februar am Obstbaumschnittkurs teilgenommen haben, sind herzlich eingeladen, am 
Dienstag den 04.07. um 18.30 Uhr, Treffpunkt Bauhof, Hartlandener Strasse die Ergebnisse des Frühjahrschnittkurses zu besichtigen 
und Tipps zur weiteren Pflege v.a. Umgang mit den Schößlingen zu erhalten.

Landschaftspflegeverband lädt ein: 
Donnerstag 27.07.2017, Exkursion ins „Tal der Tummler und Trockenrasen“. Treffpunkt 16.15 Uhr Parkplatz Heroldsmühle, Gemeinde 
Heiligenstadt

Gesund und umweltfreundlich Grillen: 
Unsere Tipps! 
(Deutsche Umwelthilfe)

Ein Sommer ohne Grillen ist für viele unvorstellbar: würziges 
Fleisch, saftiger Fisch und knackiges Gemüse. Mit dem Blick auf 
Gesundheit und Umwelt gibt´s von uns ein paar Tipps, die das 
Grillen mit gutem Gewissen umso leckerer machen.

Tipp 1: Hochwertige Grills
Bei der Wahl des Grills – Holzkohle, Gas oder Elektro – scheiden sich 
die Geister. Achten Sie jedoch darauf, hochwertige Grills zu kaufen. 
Die verwendeten Materialien sind meist robuster, besser verarbei-
tet und dadurch langlebiger; hinzukommt, dass beim Grillen keine 
Schadstoffe abgesondert werden.
Die ökologischste Variante ist ein mit Erneuerbaren Energien be-
triebener Elektrogrill. Wer sich jedoch für den normalen Holzkohlegrill 
entscheidet, kann schon bei der Auswahl der Kohle und des Anzün-
ders viel für die Umwelt und die eigene Gesundheit tun. Holzkohle 
kann z.B. aus heimischen Hölzern (Buchenholzkohle) gewonnen 
werden und sollte unbedingt das Label FSC-zertifiziert enthalten. So 
vermeiden Sie, dass tropische Regenwälder für Ihren Grillabend ab-
geholzt werden. Alternativen sind auch Kohlen aus Abfallprodukten 
wie Kokosnussschalen oder Olivenkernen.
Besonders umweltunfreundlich sind Wegwerf-Grills aus Aluminium. 
Sie belasten die Umwelt durch einen hohen Energieaufwand bei der 
Produktion, verschwenden unnötig Ressourcen in der Herstellung 
und produzieren viel Müll. 

Und wie brennt´s am umweltfreundlichsten? Wird eine Anzündhil-
fe benötigt, sind chemische Anzünder wie Spiritus, keine gute Wahl. 
Mit ökologischen Grillanzündern wie in Wachs getränkte Holzfasern 
oder auch Elektrogrillanzünder vermeiden Sie giftige Gase und stel-
len sicher, dass alles seinen natürlichen Geschmack behält.

Tipp 2: Saisonales und regionales Grillgut
Große Gesundheits- und Umwelteffekte erzielt man mit der sorgfäl-
tigen Auswahl des Grillguts. Bei Grillfleisch, Gemüse und Co. gilt: 

regional und saisonal. Produkte aus der Umgebung haben durch 
kurze Transportwege einen geringen CO2-Fußabdruck und mit der 
Wahl von Bioprodukten stellen Sie sicher, das Fleisch und Gemüse 
frei von Antibiotika, Pestiziden und Herbiziden sind. 

Wer auf Grillfleisch nicht verzichten will, kann auch mit der Wahl der 
Fleischart einiges bewirken. Weniger Rinderprodukte (dazu gehört 
auch Grillkäse) senken den Methanausstoß in die Atmosphäre, der 
bei der Aufzucht von Rindern unvermeidbar ist. Gepökeltes Fleisch, 
wie Kasseler, Speck oder Bockwurst gehört nicht auf den Grill, da 
sich hier durch die starke Hitze krebserregende Nitrosamine bilden 
können. Verzichten Sie ihrer Gesundheit zuliebe auch auf fettes 
Grillfleisch: tropft Fett in die Glut, entstehen schädliche Kohlen-
wasserstoffe, die sich durch aufsteigenden Rauch auf dem Fleisch 
ablagern. Auch ein Ablöschen mit Bier bringt hier nichts, sondern 
verstärkt das Problem nur.

Tipp 3: Umweltfreundliches Geschirr
Eine Scheibe Gegrilltes im Brötchen ist heute eher selten. Zu einem 
tollen Grillabend gehören schließlich Soßen, Beilage und noch vieles 
mehr.
Verzichten Sie der Umwelt zuliebe auf Aluminiumfolie. Bei der Pro-
duktion von Alufolie werden unter hohem Energieaufwand große 
Mengen an Kohlenmonoxid, Fluor- und Schwefelwasserstoff frei-
gesetzt. Zudem bildet Aluminium schädliche Salze, wenn es mit 
Säuren, wie Zitronensaft oder Essig in Berührung kommt. Eine Al-
ternative sind große Pflanzenblätter von Kohl oder Rhabarber, die als 
Unterlage auf dem Grill genutzt werden können ohne selbst bei der 
starken Hitze zu verbrennen. Hierfür eignen sich auch Schiefer- oder 
Specksteinplatten.
Findet das Grillen nicht im eigenen Garten statt, scheinen Ein-
wegteller, Plastikbesteck und Wegwerfbecher die schnelle und 
unkomplizierte Lösung. Mit Blick auf die zur Produktion benötigten 
Ressourcen und nachträglichen Müllberge sind wiederverwendbare 
Teller, Tassen und Besteck allerdings die bessere Wahl. Und warum 
nicht mal den Vintage-Picknickkorb von Oma holen? Der hat viel 
mehr Stil als schnöde Pappteller.

Wir wünschen guten Appetit!
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Vereine

Stegaurach

Bildungswerk Bayerischer Bauernverband 
Di., 04.07.17  18.00 Uhr Führung 
Do., 13.07.17 18.00 Uhr Führung

Die Ackerfrüchte und die Landwirtschaft im Aurachtal. Am Treffpunkt 
Siebenschläferkapelle beginnt die Führung durch das Aurachtal nach 
Unteraurach und zurück. Dieter Heberlein erläutert die Ackerfrüchte 
und deren Verwendung links und rechts des Weges, die auch auf 
Hinweistafeln beschrieben sind. Landwirte geben zu ihren angebau-
ten Feldfrüchten Auskunft. 

Die Anmeldungen zur Felderführung erfolgen telefonisch bei der 
BBV-Kreisgeschäftsstelle Bamberg unter 0951-96517-130.

FFW Stegaurach e.V. 
Sa., 08.07.17 17.30 Uhr Übung der Aktiven,  

Feuerwehrhalle
Fr., 14.07.17  18.00 Uhr Truppmannausbildung, 

Feuerwehrhaus 
Vorankündigungen:
So., 20.08.17 09.30 Uhr 140-jähriges Jubiläum der FFW Erlau
   Treffpunkt in Erlau, Programm:  
  09.45 Uhr   Aufstellung und Einzug zum Gottes-

dienst
  10.00 Uhr  Ökumenischer Festgottesdienst
  11.30 Uhr Mittagessen (nicht angemeldet) 
  13.00 Uhr Festakt mit Ehrungen 

Sa., 16.09.17 08.00 Uhr Vereinsausflug nach Bad Windsheim 

Als Programm sind folgende Punkte geplant:
Busfahrt nach Bad Windsheim, Brotzeit vor Ort, Besuch des Frän-
kischen Freilandmuseums mit Herbstfest, http://freilandmuseum.de/
startseite.html 
ca. 17.00 - 17.30 Rückfahrt und Abendessen in Ipsheim und Wein-
probe.  
Weitere Infos werden noch bekanntgegeben

Mehr Infos, aktuelle Änderungen, Termine, Fotos und vieles mehr 
auf der neue Internetseite: www.feuerwehr-stegaurach.de 

Termine für die Löschgruppe Hartlanden:
So., 09.07.17 10.00 Uhr Übung der Löschgruppe, Feuerwehrhaus 

Hartlanden

Termine für die Kinderfeuerwehr:
Sa., 01.07.17 14.30 Uhr Treffen der Kinderfeuerwehr, Feuerwehr-

haus
Sa., 08.07.17    Kinderolympiade in Priesendorf 

Termine für die Jugendfeuerwehr:
Fr., 28.07.17 18.00 Uhr Übung der Jugendgruppe, Feuerwehr-

haus, Treffpunkt: 17.45 Uhr
Fr., 14.07.17  18.00 Uhr Truppmannausbildung, Feuerwehrhaus

Wir suchen für unsere Jugendfeuerwehr, engagierte Jugendliche, die 
ein interessantes Betätigungsfeld suchen. Du bist zwischen 12 und 
18 Jahren, hast Freude daran anderen zu helfen und möchtest viel 
Spaß bei deiner Freizeitgestaltung haben, dann bist du genau richtig 
bei uns.
Bist du neugierig geworden? Dann komm doch ganz unverbind-
lich bei der nächsten Jugendübung vorbei!

Besuchen SIE/Ihr unsere Facebookseite, unter „Jugendfeuerweh-
ren der Gemeinde Stegaurach“ finden Sie/Ihr aktuelle Informatio-
nen der Jugendfeuerwehr!!!

Natürlich könnt Ihr Euch auch direkt mit uns in Verbindung setzen.  
Gerne stehen wir Euch für Fragen und Antworten zur Verfügung.

1 Kommandant.  Behr Reinhard: 0951/290282
Jugendwart.  Übel Christian: 0951/2960254

Gartenfreunde Stegaurach  
Di., 04.07.17 18.30 Uhr Einladung zum  

Sommerschnittkurs  
für Obstbäume

Am Dienstag treffen wir uns am Feuerwehrhaus in Stegaurach zum 
Sommerschnittkurs für Obstbäume, gemeinsam mit der Agenda 21. 
Dauer: ca. 1 Stunde.

Terminvorschau:
So., 06.08.17   Seefest beim Landgasthof Windfelder 

Zur Information: 
Ab sofort können neben dem Vertikutierer auch zwei Stützstangen 
für Leitern für den Obstbaumschnitt bei den Gartenfreunden Steg-
aurach ausgeliehen werden.

Maurer- u. Bauhandwerkerzunft  
Stegaurach
Sa., 01.07.17  16.00 Uhr Einholen und Aufstellen des Kirchweih-

baumes beim Gasthof Windfelder mit der 
Mühlendorfer Blasmusik. Hierzu herz-
liche Einladung an die Gesamtbevölke-
rung.

So., 16.07.17 15.00 Uhr Einladung zum Gartenfest im Windfel-
der-Garten mit Musiker Werner Scheer. 

Reservistenkameradschaft   
Aurachtal
Mi., 05.07.17 20.00 Uhr Monatsversammlung im  

Gasthaus Giehl bzw. auf dem  
Giehl-Keller in Waizendorf

Sa., 29.07.17 17.00 Uhr Kellerfest auf dem Krapp-Keller in Unter-
aurach (vereinsinterne Veranstaltung)

Schützenverein „Hubertus“  
1956 e.V. Stegaurach
Schießzeiten: 
Jugendtraining: Mi., 17.00 – 19.00 Uhr 
Erwachsene:  Mi., u. Sa., 19.00 – 22.00 Uhr

Sportliches: 
Bayer. Meisterschaften in München

Teilnehmer s. Aushang

Es laufen die Vereinsmeisterschaften, das Haupt- und Königsschie-
ßen, sowie das Kreiskönigsschießen.
Alle aktiven und passiven Mitglieder werden hiermit herzlich eingela-
den zahlreich am Königsschießen teilzunehmen.

Wir gratulieren unserer 1. Mannschaft zur Meisterschaft in der 
Gauoberliga 2016/17 und damit zum Aufstieg in die Bezirksliga 
Oberfranken.
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Veranstaltungen:
Sa., 08.07.17  60 Jahre Diana Neuhausen
   20.00 Uhr Festkommers mit Ehrungs-

abend 

Vorschau Juli 2017
Sa., 05.08.17  Abschlussfeier aus den Rundenwett-

kämpfen 2016/17 – Einladung folgt!
Fr., 18.08.17  Ausschusssitzung im Schützenhaus

Besuchen Sie uns doch im Internet unter www.hubertus-stegaurach.de

SPD Stegaurach 
Do., 06.07.17  19.30 Uhr „offener Stammtisch“ 

Gasthaus Giehl Waizen-
dorf, bei schönen 
Wetter auf dem Keller

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlichst eingeladen an unserer 
ungezwungenen Veranstaltung „offener Stammtisch“ teilzunehmen.

Mo., 24.07.17  19.00 Uhr „Politik oder Kabarett? – mit Christian 
Ude und MdB Andreas Schwarz“, Land-
gasthof Windfelder 

Man kann streiten: Ist Christian Ude der beste Politiker unter den 
Kabarettisten oder der beste Kabarettist unter den Politikern? Je-
denfalls beschreibt der ehemalige Oberbürgermeister Münchens 
in seinen Büchern mit viel Ironie sich selbst und seinen politischen 
Alltag – amüsant, spannend, unverwechselbar.
Einlass 18.30 Uhr im Landgasthof Windfelder am See, Hartlandener 
Str. 13, 96135 Stegaurach

Näheres beim OV Vorsitzenden Uwe Metzner, Ringstraße 13a, 96135 
Stegaurach / Hartlanden (0170 1161708) oder auf unserer Webseite 
www.SPD-Stegaurach.de  

Spielvereinigung Stegaurach  
1945 e.V.
Kirchweih 
Vom 30.06. - 03.07.17 fi ndet die 
Kirchweih auf dem Sportgelände 
der SpVgg Stegaurach statt. Die 
SpVgg Stegaurach lädt herzlich 
dazu ein und freut sich über Ihren 
Besuch in der Vereinsgaststätte 
sowie im Festzelt.

Fußball 

Herrenfußball:

Vorbereitungsspiele der 1. Mannschaft:
So., 02.07.17 16.00 Uhr SpVgg Stegaurach - 1. FC Strullendorf
Sa., 08.07.17 15.00 Uhr FSV Krum - SpVgg Stegaurach
Fr., 14.07.17 19.00 Uhr SpVgg Stegaurach - Sportfreunde 
   Steinbach
So., 16.07.17 15.00 Uhr SV Rap. Ebelsbach - SpVgg Stegaurach
Sa., 22.07.17 16.00 Uhr SpVgg Stegaurach - SC Geusfeld
So., 23.07.17 15.00 Uhr FC Falke Röbersdorf - SpVgg Stegaurach

Vorbereitungsspiele der 2. Mannschaft:
Mo., 26.06.17 18.30 Uhr SG Ampferbach/Steinsdorf - 
   SpVgg Stegaurach II
So., 02.07.17 18.00 Uhr SpVgg Stegaurach II - RSV Drosendorf
Fr., 09.07.17 19.00 Uhr SpVgg Stegaurach II - 
   SpVgg Untersteinbach
Sa., 15.07.17 17.30 Uhr SG Sp./BSC Bamberg - 
   SpVgg Stegaurach II
Sa., 22.07.17 18.00 Uhr SpVgg Stegaurach II - DJK-SC Neuses

Damenfußball:

Vorbereitungsspiele der Damenmannschaft:
Sa., 15.07.17 15.00 Uhr SpVgg Stegaurach - Greuther Fürth 
   (in Neuschleichach)
So., 23.07.17 11.00 Uhr SpVgg Stegaurach - SV Weinberg 2

Sportangebot bei der SpVgg Stegaurach

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

08.30 - 09.30 
Walking bzw. 

Nordic-
Walking

08.30 - 09.30 
Fit-Mix mit 

Muskeltraining

08.30 - 09.30  
Früh-Fit-Fun

08.30 - 09.30 
Walking bzw. 

Nordic-
Walking

15.00 - 16.30 
Mutter/Vater/    
Großeltern-

Kinderturnen

16.30 - 17.15 
Garde- und 
Showtanz 
ab 4 Jahre

- ausgebucht - 

16.30 - 17.15 
Kinderturnen 
ab 3 Jahre 16.30 - 17.30

10er Yoga-
Kurs für Kinder 
von 7-9 Jahre

16.30 - 17.15 
Spiele mit und 

ohne Ball 17.15 - 18.30 
Garde- und 
Showtanz 
ab 8 Jahre                                                

- ausgebucht - 

17.30 - 19.30 
Garde- und 
Showtanz 

ab 12 Jahre

17.30 - 18.30 
Functional 

Fitness
17.15 - 18.00 
Kinderturnen 
ab 5 Jahre 18.00 - 19.00 

Laufgruppe

18.00 - 19.00 
Orientalischer 

Tanz 
- Anfänger -

17.00 - 18.00 
Rücken-Fit

18.30 - 19.30
Pilates fl ow 
& Faszien-

training
19.00 - 20.00 

deepWork®

18.00 - 19.00 
Rücken-Fit

19.15 - 20.45 
Orientalischer 

Tanz

20.00 - 21.00 
Jazz für 

Erwachsene20.00 - 21.00 
Pilates

19.00 - 20.00   
Fit und Fun

19.00 - 20.00 
Präventive                     
Ski- und 

Konditions-
gymnastik

Aurachtalhalle 
Ringerraum im Vereinsheim
Gymnastikraum im Vereinsheim 

Die Kontaktdaten der Übungsleiterinnen 
entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

www.spvgg-stegaurach.de

Wanderfreunde Aurachtal e.V. 84
Stegaurach 
08./09.07. Pottenstein
15./16.07.  Weißenbrunn und Umgebung
22./23.07. Katschenreuth-Kulmbach
22./23.07. Sachsen bei Ansbach
30.07. Königsberg

Teilnehmer melden sich unter „Stegaurach“ bei dem jeweiligen Ver-
anstalter.

Ölfeuerungs-Kundendienst
Wartung aller Brennerfabrikate
Störungsdienst auch Samstag/Sonntag
Kostenlose und unverbindliche Beratung!

Standort Pettstadt Tel. (09502) 8452
oder Tel. (09554) 505
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Debring

Freiwillige Feuerwehr  
Debring 
So., 09.07.17 09.00 Uhr Vereinsausflug 

Herzliche Einladung zum Vereinsausflug zur Ködeltalsperre und 
Mödlareuth (mit Führung). Verpflegung an Bord, Rückkunft gegen 
18:00 Uhr, Abendessen in der Vereinswirtschaft Müller

Anmeldung bis 02.07. - Tel. 29548 oder info@ffw-debring.de

Vereinstermine 
Fr., 07.07.17 18.00 Uhr Übung
Fr., 21.07.17 19.00 Uhr  Kegeln bei der TSG 05 Bamberg, Galgen-

fuhr 30 (an der Schleuse) 

Kinderfeuerwehr
Sa., 08.07.17  11.00 Uhr Kreiskinderfeuerwehrtag in Priesendorf /
   Abfahrt um 10.30 Uhr am Feuerwehrhaus 

in Debring 
   Ende 17.30 Uhr 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite
  www.ffw-debring.de

Höfen

Freiwillige Feuerwehr Höfen-Waizendorf 
und Soldatenkameradschaftsverein
Fr., 14.07.17  18.00 Uhr  Übung der Aktiven in Höfen.

Mühlendorf

Gesangverein  
„Sängerlust“ Mühlendorf  
Sa., 22.07.17 18.00 Uhr Grillfest 

Herzliche Einladung an alle Ehrenmitglieder und Mitglieder mit 
ihren Angehörigen, sowie an alle „Aktivisten“ der 22. Gensbach – 
Fosänacht zum Grillfest in Mühlendorf in der Festhalle „Zur Alten 
Mühle“. Gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen und 
Spezialitäten vom Grill und Salatbar. 

Über eine zahlreiche Teilnahme würden wir uns sehr freuen. 
Das Vorstandsteam

Terminvoranzeige:
Sa., 23.09.17  „Fränkisch Griechischer Weinabend“ 

WANTED! 

WIR SUCHEN DICH!!!

Einladung zum Kinderchor/zur musikalischen Früherziehung 
Freude und Spaß am gemeinsamen Singen und Spielen, kindge-
rechte Sprecherziehung und musikalische Grundschulung, Auftritte, 
„Bühnenluft“, Gesang und viel Musik.... 
Teilnahme am Chor für Kinder ab dem 1. Schuljahr.  
Musikalische Früherziehung für Kinder ab ca. 3 Jahren.
Beide Gruppen werden geleitet von Kathrin Rath.
Die Proben finden jeden Donnerstag im Vereinslokal „Alte Mühle“ in 
Mühlendorf, Brückenstraße 19 (an der Kirche) statt.
Musikalische Früherziehung  von 15.30 Uhr bis 16.15 Uhr
Kinderchor   von 16.15 Uhr bis 17.15 Uhr. 
Die Teilnahme an Kinderchor/musikalischer Früherziehung ist gebüh-
renfrei.

Aus organisatorischen Gründen BITTEN wir um eine telefonische 
Voranmeldung bei Kathrin Rath unter Tel. 09549 / 981397

Auch unsere Erwachsenenchöre freuen sich über neue Sänger/innen!

Werden auch Sie aktives oder förderndes Mitglied im GV „Sänger-
lust“ Mühlendorf:
Probe des Frauenchores:  Montag, 19.30 Uhr – 21.00 Uhr, Gasthaus 

„Alte Mühle“
Probe des Männerchores:  Freitag, 20.00 Uhr – 22.00 Uhr, Gasthaus 

„Alte Mühle“

Sportverein Waizendorf 
Einladung zu den Vorbereitungsspielen  
der 1. Mannschaft und der Reserve am

So., 02.07.17 17.00 Uhr Ober/U`harnsbach2-  
SV Waizendorf

Fr., 07.07.17 18.00 Uhr SG Scheinfeld- SV Waizendorf
So., 09.0717 15.00 Uhr SV Waizendorf - SG Prölsdorf/Schönbr.
Sa., 15.07.17 16.00 Uhr SV Waizendorf - FSV Buttenheim 2
So., 16.07.17 16.00 Uhr  FC Strullendorf - SV Waizendorf
  14.00 Uhr Reserve
So., 23.07.17 15.00 Uhr SV Waizendorf- FC Lauf

Großes Sommerturnier aller Waizendorf Jugendmannschaften 
im Kleinfeldfeldbereich am 

Sa., 01.07.17 G-Jugend von  09.30 - 12.30 Uhr
  E2/E3 Jugend von 09.30 - 13.30 Uhr
  E1 Jugend von 14.00 - 18.00 Uhr

So., 02.07.17 F2/F3 Jugend von 10.00 - 13.30 Uhr
  F1 Jugend von  14.00 - 17.45 Uhr
 

Sommertrainingszeiten der Nachwuchsmannschaften  
C-1 (JFG) Training  Mo., und Mi., 18.00 – 19.30 Uhr
  Sportplatz Höfen

D-1 (JFG) Training  Mo., und Mi., 17.30 – 19.00 Uhr
  Sportplatz Höfen

E-1 Training   Mo., und Mi., 17.30 – 19.00 Uhr
 Sportplatz Waizendorf
 Hans Frank  0176 38059038
 Thomas Löhr 0951 2971705

E-2  Training   Di., 17.30 – 19.00 Uhr  
 Sportplatz Waizendorf

    Fr., 15.00 – 16.30 Uhr  
Sportplatz Höfen

 Oliver Nikol  0951 29715354
 Matthias Sommer 0951 5191438 o.  

 0171 3630590 

F-1, F-2, F-3 Training   Di., 17.30 – 19.00 Uhr
 Training   Fr., 16.30 – 18.00 Uhr 
   Sportplatz Höfen
 Stefan Strobler 0951 2999108
 Christian Bauling 0951 2082943
 Calvin Berner 0951 24416
 Wolfgang Stadler 0176 96045984

G-Jugend Training    Di., 17.00 – 18.30 Uhr  
 Fr., 16.00 – 17.30 Uhr 
Sportplatz Waizendorf

 Christian Mackert 0951 4081796
 Matthias Müller 0951 51929880

An alle Neueinsteiger der Jahrgänge 2011-2013 
Lust auf Fußball? Im Verein? Mit vielen gleichaltrigen Kindern? Ohne 
Druck? Nur der Spaß steht im Vordergrund! Dann kommt doch zu 
uns! Jeder darf bei uns mitspielen. Mädchen und Jungs.
Trainingszeiten:  Fr., von 15.00 – 16.30 Uhr  

Sportplatz Waizendorf
Ansprechpartner: Hans Frank 0951 55650 oder  

0176 3805903
Mo.,  19.30 Uhr Damengymnastik, Aurachtalhalle in  

Steg aurach (Leiterin: Michaela Karger, 
Tel. 0951 290579)

Mo.,  19.00 Uhr Kegelabteilung alle 14 Tage auf der Ke-
gelbahn des SV Reundorf. 

Interessierte sind jederzeit willkommen. Nächster Termin 10.07.17 
(Ansprechpartner Hildegard Schellenberger Tel. 0951 2836605)



 Vereine28

Fr.   16.30 Uhr Kinderturnen, Aurachtalhalle
Bei Ballspielen, Geräteturnen, Trampolin sowie beim Rennen und 
Toben haben alle viel Spaß. Jeder ist willkommen!!! (Leiterin Vroni 
Wimmer 0179 9795595)

Leichtathletikabteilung – SV Waizendorf  

Kinderleichtathletik – Schulsportplatz Stegaurach
Di.,  15.45 bis 17.00 Uhr  Jahrgang 04 bis 08 

Ilse Dörfl er, Tel.: 57326
Di.,  16.30 bis 17.45 Uhr  Jahrgang 09 bis 11

Gaby Leibbrand, Tel.: 290802

Leichtathletische Grundlagen – Sportanlage Walsdorf
Di.,  17.15 bis 19.00 Uhr  Jahrgang 03 u. älter 
Mi.,  15.45 bis 17.15 Uhr  Technik- u. Lauftraining 
Fr.,  16.00 bis 17.15 Uhr  Jahrgang 04 bis 06 
Fr.,  17.15 bis 19.00 Uhr Jahrgang 03 u. älter 

Mit Ilse Dörfl er, Tel. 57326. In allen Gruppen können jederzeit Kinder/
Jugendliche aufgenommen werden, wir freuen uns auf euer Kommen!

Gesundheitsorientiertes Fitnesstraining 50+, 
auch für Männer!
Mi.,  18.45 bis 19.30 Uhr  ÜL- Prävention in der 

Aurachtalhalle, Ilse Dörfl er, Tel.: 57326 

Rückenschule, Koordinations- und Entspannungs-Übungen. Wir 
kräftigen die gesamte Muskulatur insbesondere den Rücken. Es 
kann jederzeit eingestiegen werden!

LGF Logistik GmbH

FERNVERKEHR 
LEBENSMITTELTRANSPORTE

SCHÜTTGÜTER · BAGGERARBEITEN
TIEFLADERTRANSPORTE

LGF LOGISTIK GMBH
DER ALTE BERG 19 · 96135 STEGAURACH

TEL 0951 / 5 19 58 83 · LGF-LOGISTIK@T-ONLINE.DE

Innenausbau
Möbel

Treppen
Böden

Küchen
Türen

Fenster 
Zäune 

Markus Krapp
Obergreuth 23, 
96158 Frensdorf 
Tel.: 09502/921957 
Fax: 09502/490100 
Mobil: 0171/4079802 
www.schreinerei-krapp.de
@:info@schreinerei-krapp.de 

Wir bringen Ihre Ideen ins Holz!
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Anzeigen

Valentinstraße 49 • 96103 Hallstadt
Tel.: (09 51) 9 72 23-0

www.morgenroth-sonnenschutz.de

Markisen –
Für die Sonnenseiten im Leben...

Staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen
DONUM VITAE in Bayern e.V.
Kapuzinerstr. 34, 96047 Bamberg, Tel. 0951 – 208 63 25

Donum Vitae bietet folgende Vorträge im Juli an.

„Sprechstunden zum Thema 
Elterngeld“
Für werdende Eltern stellen sich viele Fragen! In individuellen 
Beratungsgesprächen wird über die gesetzlichen Regelungen 
und über die Antragstellung zum Elterngeld und Elternzeit in-
formiert.
Dienstag, 18.07.17, Terminvergabe zwischen 15.00 – 21.00 Uhr

Ort: Kapuzinerstr. 34 (Eingang Holzmarkt), Bamberg 
Um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 0951 – 208 63 25.

„1 + 1 = 3“
 Womit können wir rechnen?
Die Mitarbeiterinnen der Schwangerenberatungsstelle Donum 
Vitae informieren an diesem Abend werdende Eltern/Mütter zu 
Fragen über gesetzliche Ansprüche wie Mutterschutz, Eltern-
geld und Elternzeit, Kindergeld, Wohngeld, ALG II und Hilfsan-
gebote ihrer Stelle und anderer Einrichtungen etc. 
Donnerstag, 27.07.17, 18.30 – ca. 19.30 Uhr

Ort: Kapuzinerstr. 34 (Eingang Holzmarkt), Bamberg 
Um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 0951 – 208 63 25.

Bahn – Sozialwerk
Sa., 08.07.17 10.30 Uhr Schachblitzturnier im BSW-Treff
So., 09.07.17 14.00 Uhr Familiensommerfest in Hirschaid 

Brauerei Kraus 
Mi., 19.07.17 10.00 Uhr KBS Beratung BSW-Treff
Do., 20.07.17 11.12 Uhr Kellerbesuch Annafest Forchheim
   Bamberg S1
Sa., 22.07.17 12.15 Uhr Luisenburg Festspiele „Die Pfi ngstorgel“  

Abfahrt Atrium

Anmelden unter Tel. 0800 300 700 6 
KBS = Knappschaft Bahn See der Deutschen Rentenversicherung

Veranstaltungsblatt 2017 liegt im Büro auf, alle Termine auch unter
www.bsw-veranstaltungskalender/bamberg 

Anmelden für: Sommerfest, Luisenburg, Schifffahrt Passau

Öffnungszeiten:   BSW – Treff Bamberg: Mi, Do, Fr
jeweils von 09.00 – 11.30 Uhr
jeden 2. u. 4. Donnerstag: INFO u. Frühschoppen

erreichbar: Tel. 0951 2099836, Fax 0951 – 2099837, 
@ bsw.bamberg@arcor.de

siehe auch: EVG imtakt – Aushänge u. FT unter Vereine 
oder kurz notiert

* Anmeldung bitte nur am Donnerstag zu den Öffnungszeiten, 
begrenzte Plätze * *

Putzhilfe 
in Praxis Stegaurach 

zu vergeben. 2-3 mal 2 Std. wöchentlich.

Tel. 0951 / 29590 

Jederzeit für Sie erreichbar:

(09 51) 30 12  55  81
STEGAURACH / MÜHLENDORF

Kaiser Bestattungen / Sven Kaiser
Doldenäcker 2
96135 Stegaurach/Mühlendorf
www.Kaiser-Bestattungen.com

VORSORGEBERATUNG,
INDIV. TRAUERBEGLEITUNG 
UND HAUSBERATUNG
WIR SCHENKEN IHNEN 
EINE BLEIBENDE ERINNERUNG.
Nach dem Tod eines geliebten Angehö-
rigen stehen wir Ihnen mit Rat und Tat 
zur Seite. Als Dankeschön für Ihr Ver-
trauen in uns, schenken wir Ihnen als 
bleibende Erinnerung einen Fingerab-
druck von Ihrem Verstorbenen, den 
wir zusammen mit unserem Partner, 
der Goldschmiede Volk aus Bamberg, 
exklusiv für Sie anfertigen lassen.

Jederzeit für Sie erreichbar:

(09 51) 30 12  55  81
STEGAURACH / MÜHLENDORF

Kaiser Bestattungen / Sven Kaiser
Doldenäcker 2
96135 Stegaurach/Mühlendorf
www.Kaiser-Bestattungen.com

VORSORGEBERATUNG,
INDIV. TRAUERBEGLEITUNG 
UND HAUSBERATUNG
WIR SCHENKEN IHNEN 
EINE BLEIBENDE ERINNERUNG.
Nach dem Tod eines geliebten Angehö-
rigen stehen wir Ihnen mit Rat und Tat 
zur Seite. Als Dankeschön für Ihr Ver-
trauen in uns, schenken wir Ihnen als 
bleibende Erinnerung einen Fingerab-
druck von Ihrem Verstorbenen, den 
wir zusammen mit unserem Partner, 
der Goldschmiede Volk aus Bamberg, 
exklusiv für Sie anfertigen lassen.

UNSER ANGEBOT FÜR IHRE VORSORGE:
Erdbestattung (zzgl. Grabkosten)   ab 1.260 €
Anonyme Urnenbestattung   ab 2.245 €
Seebestattung   ab 1.800 €
02.03.2017 - KAFFEEFAHRT INS KREMATORIUM
Bei Interesse bitten wir um telefonische Anmeldung.
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Geben Sie einem Kind ein vorübergehendes  
Zuhause!
Die Caritas-Jugendhilfe sucht Familien und Paare für Bereit-
schaftspflege.

Bereitschaftspflege ist eine vorläufige Versorgung und Betreu-
ung von Säuglingen, Kindern und Jugendlichen im eigenen 
Haushalt. 

Sie wird dann benötigt, wenn ein Kind vom Jugendamt in Ob-
hut genommen wird, weil in seinem bisherigen Umfeld das Wohl 
des  Kindes gefährdet ist. Die Betreuung in der Bereitschafts-
pflege erstreckt sich über einzelne Tage, Wochen oder auch 
Monate bis der weitere Verbleib des Kindes geklärt ist. 

Für den Betreuungs- und Sachaufwand erhalten Sie ein ent-
sprechendes Pflegegeld vom Jugendamt. 

Sie werden von uns auf diese verantwortungsvolle Aufgabe 
vorbereitet, eingearbeitet und fachlich begleitet. Wenn Sie diese 
Aufgabe anspricht, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

Caritas-Jugendhilfe
Kirchplatz 1, 96175 Pettstadt, Telefon 09502 / 9246-0
Email: info.jh@caritas-bamberg.de
Homepage: www.caritas-jugendhilfe.de

Tel.: 09502 / 921140 · Fax: 09502 / 921141 · Mobil 01 71 / 9 90 18 06
Ausstellung:

NEUE HAUSTÜREN 2017
Qualität und Zuverlässigkeit sind unsere Stärken!

Bauelemente

Aluminium-Haustür-Modelle

Ritzkowski®

 Fenster und Haustüren
 Insektenschutz
 Rollläden für Neu- u. Altbau
 Markisen, Terrassendächer,

Verglasungen
 Innentüren
 Alle Montageleistungen
 Wartung und

Reparaturen

www.ritzkowski-bauelemente.de

Attraktiv · Solide · Sicher · Preiswert

Stefan Ritzkowski
96175 Pettstadt

Ausstellung: Ohmstraße 13 - Geöffnet nach Terminvereinbarung!

Musikinstitut
im BlumenhofInh. Martina Schneider

TAG DER OFFENEN TÜR
am Samstag, den 29.07.2017, 14.00 – 17.00 Uhr

Wir erteilen Unterricht in den Fächern: Klavier, Geige, Bratsche, 
Querflöte, Blockflöte, Gitarre, Klarinette, Saxophon

Musikinstitut im Blumenhof, Im Blumenhof 27, 96135 Stegaurach
Tel.: 0151 / 616 939 95, musikunterricht-stegaurach@gmx.de
Homepage: www.musikunterricht-stegaurach.de

Unterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

www.montageservice-bittel.de

Bodenlegen ◆ Türen ◆ Fenster
Dachfenster ◆ Trockenbau 

◆ Holzdecken
 Im Erlach 13 · 96155 Buttenheim
Mobil 0171 4457145 · Telefon 09545 4416398 
Telefax 09545 4416397 · bittel.johannes@gmx.de

Ausstellung: Erlach - Mühlfeld 4 · 96114 Hirschaid 
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Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
Ökon-Serv GmbH - Personalabteilung - Oberend 29 - 96110 Scheßlitz
Email: karriere@oekonserv.de - www.oekonserv.de

Wir sorgen für Sie.
Auch als Arbeitgeber.
Wir suchen für unser Seniorenzentrum Stegaurach
zum nächstmöglichen Termin 

Mitarbeiter für den Hauswirtschaftlichen Dienst (m/w)
Mitarbeiter für den Reinigungsdienst (m/w)
in Teilzeit oder auf Minijob-Basis. 
Die Anstellung erfolgt in der Dienstleistungsgesellschaft Ökon-Serv GmbH der 
Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft.
Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne:
Frau I. Wagner, Heimleitung, Telefon: 0951 29955-591

Renault Koleos ENERGY dCi 130: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 
5,1; außerorts: 4,2; kombiniert: 4,6; CO2-Emissionen kombiniert: 120 g/km.  
(Werte nach EU-Messverfahren).

Renault Koleos Life ENERGY dCi 130

ab  28.990,– €

Der neue 
Renault KOLEOS
Jetzt bei uns probefahren!

Abbildung zeigt Sonderausstattung.

AUTOHAUS ULLEIN GMBH
Rodezstr. 11, 96052 Bamberg
Tel. 0951 93232-0 
www.ullein.de, www.facebook.com/Ullein

     Hallo liebe
Stegauracher !

&powered by

www.schuhdirwasgutes.de

+ trendiges Kinderschuhsortiment
+ fachkompetente Schuhberatung
+ berührungslose Laser-Fussvermessung
 

Limberg
SCHUHE

Lange Straße 6, Bamberg Zentrum

Ich bin Minni, der kleine Schuhdrache
und zeige euch richtig tolle Schuhe.

Ich wohne in der Langen Straße 6 und
freue mich schuhisch auf euren Besuch!

www.schunder-bestattungen.de

96135 Stegaurach
Bamberger Str. 16 • Tel. 0 951 - 70 2 70

03_Gemeindeblatt-Anzeige_Schunder_189x50mm_Musterstadt.indd   3 02.02.17   13:11

Renovierte 2 1/2-Zimmer-Wohnung 
in Stegaurach OT Debring 

ab sofort oder später zu vermieten. 
Wohnzimmer und Schlafzimmer mit Parkettböden. 

Großer Balkon nach Süden ausgerichtet mit 
herrlicher Aussicht. Wohnküche mit Korkboden, 
großer Einbauküche mit neuen Elektrogeräten. 
Bad mit Dusche und Badewanne, Flur, Keller für 
Waschmaschine und Trockner. Die Wohnung mit 
Zentralheizung liegt im 1. OG und hat eine Wohn-

fl äche von 80 m2. Kaltmiete 640,- € + Nebenkosten 
140,- €, Garage möglich 75,- €.

Tel. 0179 / 2250502 
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Kundendienstbüro 
Ralph Hetz
Tel. 0951 21179 
ralph.hetz@HUKvm.de 
Moosstraße 91–97
96050 Bamberg 
Mo.–Fr.  8.30–12.30 Uhr
Di. u. Do. 14.00–18.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung 

Ab dem 03.07.2017  nden Sie uns 
unter der neuen Adresse.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Wir sind umgezogen!

Kundendienstbüro 
Ralph Hetz
Tel. 0951 21179 
ralph.hetz@HUKvm.de 
Moosstraße 91–97
96050 Bamberg 
Mo.–Fr.  8.30–12.30 Uhr
Di. u. Do. 14.00–18.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung 

Ab dem 03.07.2017  nden Sie uns 
unter der neuen Adresse.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Wir sind umgezogen!

KAUFEN, WO ICH WOHNE! – DIE NEUE GESCHENKKARTE DER GEMEINDE STEGAURACHKAUFEN, WO ICH WOHNE! – DIE NEUE GESCHENKKARTE DER GEMEINDE STEGAURACH

Dann ist die neue „Geschenkkarte“ 
der Gemeinde Stegaurach genau  
das Richtige für Sie! 

Sie bietet Ihnen ein besonderes  
Geschenk, mit dem Sie Anderen eine 
große Freude machen und dabei lokale 
Unternehmen unterstützen.

Die „Geschenkkarte“ ist im Wert von  
5 € oder 10 € erhältlich. Es können 
mehrere „Geschenkkarten“ verschenkt 
werden, die der Beschenkte beliebig 
bei den teilnehmenden Unternehmen 
einlösen kann. Wenn man z.B. 30 € ver-
schenken möchte, kann man drei „Ge-
schenkkarten“ erwerben. Der  
Beschenkte kann diese drei „Geschenk-
karten“ daraufhin in allen teilneh menden 
Firmen der Gemeinde Stegaurach ein-
lösen. Dadurch hat der Empfänger große 
Auswahlmöglichkeiten und findet sicher-
lich das Richtige.

Schenken Sie Begeisterung –  
die „Geschenkkarte“ kann im Rathaus,  
bei der Sparkasse Stegaurach und  
der Raiffeisenbank Stegaurach erstan-
den werden.

Einlösung der „Geschenkkarte“:  
Der Wert des Kaufgegenstandes 
muss mind. 5 bzw. 10 € betragen.  
Die Teilung einer „Geschenkkarte“  
ist nicht möglich!

Ein Flyer mit den aktuellen Akzeptanz-
stellen wird beim Kauf einer „Geschenk-
karte“ beigelegt.

Entnehmen Sie den aktuellen  
Stand bitte unserer Homepage  
www.stegaurach.de/geschenkkartewww.stegaurach.de/geschenkkartewww.stegaurach.de/geschenkkartewww.stegaurach.de/geschenkkartewww.stegaurach.de/geschenkkarte
Stand bitte unserer Homepage 
www.stegaurach.de/geschenkkarte

Sie möchten jemanden ein Geschenk machen, sei es zum Geburtstag,  
zu Weihnachten, als kleine Aufmerksamkeit oder Dankeschön, und  
wissen jedoch nicht was sich derjenige wünscht?

1-2 Zimmer Wohnung 
ca. 35-50 qm mit Keller, bevorzugt EBK, 

Balkon oder Terrasse, Ortsteil Mühlendorf, Debring 
ab sofort zu mieten gesucht.

Tel. 0151 / 61938679

Das Mitteilungsblatt der Gemeinde Steg aurach 
ist das offizielle Medium für Amtliche Bekannt-
machungen und Mitteilungen der Ge meinde 
Stegaurach, sowie für Vereine, Kirchen und 
Verbände im Gemeindebereich. 

Wir sind auf der Suche nach engagierten

ZUSTELLER/INNEN 

(auch für Schüler und Studenten geeignet) die einmal monatlich an ihrem  
Wohnort für uns unter wegs sind und gerne Geld verdienen möchten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Melden Sie sich!

Wir sind von Montag bis Donnerstag von 8 - 16 Uhr und am Freitag von  
8 - 13 Uhr erreichbar. Tel.: 0 95 22 / 94 35 60 oder E-Mail: info@aktiv-druck.de 

Aktiv Druck & Verlag GmbH, Ansprechpartner:  
Herr Daniel Palasti, An der Lohwiese 36,  
97500 EbelsbachDruck & Verlag GmbH

Gemeinde Stegaurach
www.stegaurach.de
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Erlau
Auf ihr Kommen freut sich das Team

„ Gut  Sahlender
„

Samstag 15.07. ab 10.00 Uhr Sonntag 16.07. ab 10.00 Uhr

ab Mittag leckere Steaks und Bratwürste vom Holzkohlegrill

zum Kaffee gibt es selbstgebackene Kuchen und Torten 

Bier vom Fass und andere Getränke

Kinde
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Lose

Hüpfb
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Kinderd
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in „Gre ute  Svr ah ha leF nd dn eru “-  t ei .e V.R

Reit- und Fahrverein e.V.

         Gut Sahlender

Kreuzschuher Straße 25

96194 Erlau

Walsdorf

Kreuzschuh

Mühlendorf

Erlau
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- Therapie zwischen Mensch zu Tier
- Reitvorführung
- Bodenarbeit mit Duo 
             „Birgit und Pferd Dona“

ab 18.00 Uhr Unterhaltungsmusik

10.00 Uhr Weißwurstfrühstück
          mit Blasmusik

- Pferdeschau

An beiden Tagen gibt es

Pizza normal und vegetarisch

- Für kleine Gäste gibt es
     viele Attraktionen rund ums 
                    Pferd!
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Feiern Sie Kirchweih mit uns
vom 01. bis 04.07.2016 

Freitag, Samstag, Sonntag und Montag:
Kirchweihspezialitäten

Samstag: ab 16.00 Uhr
traditionelles Kirchweihbaumaufstellen

Sonntag Nachmittag: 
Unterhaltungsmusik mit Bernhard Hartmann

Montag: ab 18.00 Uhr Bigband JUSt SwiNg 
Es freut sich auf Sie das Windfelder-Team

Stegaurach · www.windfelder.de · 09 51/9 92 27 50

Feiern Sie Kirchweih  
mit uns

vom 30.06. bis 03.07.2017

Freitag, Samstag, Sonntag und Montag:

KirchweihSpezialitäten
Samstag: ab 16.30 Uhr

traditionelles  
Kirchweihbaumaufstellen

Sonntag: ab 17.00 Uhr
Unterhaltungsmusik  

mit Bernhard hartmann

Montag: ab 18.00 Uhr
„Die wolpertinger“

Es freut sich auf Sie das Windfelder-Team
Stegaurach · www.windfelder.de 

0951/9922750

KERWA 2017
STEGAURACH

SA
01.07.

21:00 Uhr   Live - Musik mit der Band

 „Die PARTYVÖGEL“

SO
02.07.

16:00 Uhr   Unterhaltungsmusik im

Vereinsheim der SpVgg mit „Horst Gerbig“

MO
03.07.

10:00 Uhr   Frühschoppen mit „Melodas“

18:00 Uhr Live - Musik mit „Big Sound Jack“
FR

30.06.
18:00 Uhr   Aufstellen des Kirchweihbaumes

20:00 Uhr Live - Musik mit der Band „Lick“

Im Vereinsheim der SpVgg Stegaurach
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MEIN MÖBELHAUS.Für Druckfehler keine Haftung. Die XXXL Möbelhäuser, Filialen der BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg. Gültig bis 01.07.2017. ILDE26-7-i

XXXL Neubert Hirschaid bei Bamberg | Industriestraße 5 | 96114 Hirschaid | Tel. (09543) 828-0 |
Öffnungszeiten: Mo.–Mi. 10.00–19.00 Uhr, Do.–Fr. 10.00–20.00 Uhr, Sa. 9.00–19.00 Uhr | hirschaid@neubert.de

1) Gültig bei Neuaufträgen für lagernde Auflagen und Kissen in der Abteilung Garten. Ausgenommen: in dieser Werbung angebotene Ware, „Bestpreis“-Artikel,
Gutscheinkauf. Keine weiteren Konditionen möglich. Keine Barauszahlung. Basispreis ist Grundlage für alle Abschläge. Gültig bis mindestens 01.07.2017.
2) Gültig bei Neuaufträgen für Boutique, Heimtextilien und Gardinen. Ausgenommen: in dieser Werbung angebotene Ware, „Bestpreis“-Artikel, Gutscheinkauf, Bücher, Artikel der Abteilungen Leuchten, Teppiche sowie Baby & Kinder,
Produkte der Firmen Fissler, Silit, Villeroy & Boch und WMF. Keine weiteren Konditionen möglich. Keine Barauszahlung. Pro Einkauf und Kunde ein Gutschein einlösbar. Basispreis ist Grundlage für alle Abschläge.
Gültig bis mindestens 01.07.2017.
3) Gültig bei Neuaufträgen für Möbel, Matratzen, Teppiche und Leuchten***. Ausgenommen: in dieser Werbung angebotene Ware, „Bestpreis“-Artikel, Gutscheinkauf, Artikel der Abteilungen Express-Abholmöbel, Junges Wohnen,
Sparkauf, Küchen und Garten, Produkte der Firmen Aeris, Airline by Metzeler, Artemide, b-collection, Bacher, Belly Button by Paidi, Black Label by W. Schillig**, Bruck, ConCret by Venjakob, CS Schmal, Ekornes, Escale, Foscarini,
Grossmann, Hasena, Henders & Hazel, Hülsta, Jan Kurtz, Jensen, Joop!, Joop! Living, Leonardo Living**, Light & Living, Luce Elevata, Luceplan, Moll, Musterring, Naos, now! by hülsta, Paulmann, Pekodom, Philips, Pieper, Rolf
Benz, Ronald Schmitt, Schönbuch**, Smedbo, Spectral, Stokke, Team7**, Tempur, WK Wohnen** und Zuiver. Der Rabatt entspricht dem MwSt.-Anteil des jeweiligen Kaufpreises (Minderung 15,96 %). Der geminderte Betrag ist
Grundlage für die auf dem Kassenbon ausgewiesene MwSt. (Keine Erstattung der ausgewiesenen MwSt. möglich). Keine weiteren Konditionen möglich, die über einen der Möbelgutscheine hinausgehen. Keine Barauszahlung.
Basispreis ist Grundlage für alle Abschläge. Gültig bis mindestens 01.07.2017. **Nur in einigen ausgesuchten XXXL Filialen erhältlich. ***Gültig für Leuchten, auch im Sparkauf.
4) Gültig bei Neuaufträgen für Möbel und Matratzen. Ausgenommen: siehe 3), Produkte der Firmen Ambiente, Ambiente by Hülsta, Dieter Knoll, Flexa und Valnatura sowie Artikel der Abteilung Baby & Kinder. Keine weiteren
Konditionen möglich, die über die 19 % MwSt.-Aktion hinausgehen. Keine Barauszahlung. Pro Einkauf und Kunde ein Gutschein einlösbar. Basispreis ist Grundlage für alle Abschläge. Gültig bis mindestens 01.07.2017.
G) Symbolfoto. Pro Person nur ein Gutschein einlösbar. Gutschein bitte vor der Bestellung abgeben. Frühstück bis 11 Uhr erhältlich. Verzehr nur in teilnehmenden XXXL Restaurants in Deutschland. Solange Vorrat reicht. Allergen-
Informationen erhalten Sie bei unseren Mitarbeitern. Zusatzstoffnummern: siehe Speisekarte. Gutschein gültig vom 29.06. bis 01.07.2017.
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XXXL Schweinefilet
vom Grill,mit Pfannen-
gemüse, dazu Pommes
frites und Kräuterbut-
ter. Gültig vom 29.06.
bis 01.07.2017.
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4)

4)

Gartengruppe, Aluminium silberfarbig,
Gartentisch, Platte Glas taupe, ca. 256/320 x 76 x 100 cm
Stapelsessel, Textilene grau, gepolstert,
ca. 64 x 108 x 74 cm 08150001_07, 26720083_21 599,-
Gegen Mehrpreis: Zierkissen

ausziehbar bis 320 cm
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Ausgenommen:

in dieser Werbung
angebotene

Ware

599,-
GARTENGRUPPE
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